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Sachverhalt:

Der erneute Entwurf der Planung wurde im Zeitraum vom 18.06.2024 bis zum 12.07.2024
erneut verdffentlicht und den von den Anderungen beriihrten Tragern 6ffentlicher Belange
erneut zur Abgabe einer Stellungnahme vorgelegt. Die Gemeinde hat sich mit den
eingegangenen Stellungnahmen auseinandergesetzt. Aus Hinweis des Landkreises
Nordwestmecklenburg wurde die GRZ fur die WA 2 und 3 ebenfalls (wie bereits bei den WA
4-6 geschehen) auf 0,4 erhoht. Dies war ausweislich der Begriindung bereits von der
Gemeinde intendiert, so dass keine starkere oder erstmalige Berihrung von Belangen
gesehen wird. Weiterhin wurden in Abstimmung mit dem Forstamt Grevesmuhlen die
Waldkante des aktuellen Waldbestandes sowie die daraus resultierende
Waldabstandsgrenze nachrichtlich in die Planzeichnung Gbernommen.

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden gemafR 8 1 Abs. 7 BauGB in die Abwagung
eingestellt und gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen. Nach Durchfihrung
der Abwagung liegen nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen vor, um die 2. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 16 als Satzung zu beschlief3en.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschliel3t,

1. Die Gemeindevertretung hat die wahrend der Beteiligung der Offentlichkeit sowie der
Behorden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen mit
folgendem Ergebnis gepruft:

Siehe Anlage. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Der Burgermeister wird beauftragt, den Behdrden, sonstigen Tragern offentlicher

Belange sowie den privaten Personen, die Stellungnahmen vorgebracht haben, das



Abwéagungsergebnis mitzuteilen.

Die Gemeindevertretung beschlieRt die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16
gemal § 10 BauGB als Satzung.

Die Begriindung wird gebilligt.

Der Birgermeister wird beauftragt, die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16
ortsiiblich bekannt zu machen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifligen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.

durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:

durch Mitteln im Deckungskreis tiber Einsparung bei Produktsachkonto: 12/ 51101/ 56255000

Uber- / auRerplanmaflige Aufwendung oder Auszahlungen

unvorhergesehen und

unabweisbar und

Begriindung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorlaufiger Haushaltsfihrung auszufiillen):

Deckung gesichert durch

| Einsparung auRerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:

| Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 2. A. B16 Boltenhagen Beschluss 5 9 24 6ffentlich
2 2A B16 Boltenhagen Beschluss_neu 6ffentlich
3 Boltenhagen 2.A B 16_Abwagung_neu 6ffentlich




SATZUNG DER GEMEINDE OSTSEEBAD BOLTENHAGEN

Uber die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 "Tarnewitzer Huk!'
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Gemeinde Ostseebad Boltenhagen - Satzung uiber die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16
»1arnewitzer Huk"

1. Einleitung
1.1 Ziel und Zweck der Planaufstellung

Im Osten der Ortslage Boltenhagen besteht der rechtskraftige Bebauungsplan Nr. 16.
Dieser wurde von der Gemeinde im Jahr 2000 beschlossen. Die Satzung uber die
1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 wurde im Méarz 2006 rechtskréaftig und be-
riihrt westliche Bereiche der Ursprungsplanung. Fiir eine Teilflache der 1. Anderung
wurde die 3. Anderung aufgestellt, die im Jahr 2011 rechtskréaftig wurde.

Die Ziele des rechtkraftigen Bebauungsplanes zur Entwicklung eines Allgemeinen
Wohngebietes wurden weitgehend umgesetzt. Im Westen des Geltungsbereiches wur-
den vier Mehrfamilienhduser und im Osten des Geltungsbereiches 13 Einfamilienhau-
ser errichtet. Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich zwei weitere Doppelhauser im
Bau.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat aufgrund der Festsetzungen des Ur-
sprungsplanes eine umfassende Erhebung der Bestandssituation vorgenommen und
Standorte von Ferienwohnungen ermittelt. Die Bauantrage fur die Einfamilienhduser
im Osten des Plangebietes wurden alle entsprechend des Ursprungsplanes bei der
zustandigen Behorde eingereicht. In der Folgezeit wurden jedoch teilweise mehr
Wohneinheiten als zulassig bzw. Ferienwohnungen errichtet. Etwa die Halfte der vor-
handenen Wohngebaude im 6&stlichen Bereich besitzt mindestens eine Ferienwoh-
nung. In Einzelfallen sind Ferienhduser ohne weitere Dauerwohnung entstanden.

Anlass der Planung der Gemeinde war die Nutzungsuntersagung des Ferienwohnens
innerhalb von festgesetzten Reinen oder Allgemeinen Wohngebieten aufgrund des be-
stehenden Beschlusses vom 28. Dezember 2007 vom 3. Senat des Oberverwaltungs-
gerichtes fur das Land Mecklenburg-Vorpommern.

In dem Urteil wird durch das Oberverwaltungsgereicht festgestellt, dass Ferienwoh-
nungen innerhalb von Allgemeinen Wohngebieten unzulassig sind.

- In Allgemeinen Wohngebieten sind geman § 4 Abs. 2 Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) u.a. Wohngebaude zuléssig. Das Ferienwohnen bzw. Feri-
enwohnungen zahlen nicht zu diesen zulassigen Wohngebauden. Es han-
delt sich bei der Ferienwohnung nach gerichtlicher Auffassung einerseits
und bei der allgemeinen Wohnnutzung andererseits jeweils um eine eigen-
standige Nutzungsart. Diese begriffliche Unterscheidung ist auch baupla-
nungsrechtlich in der BauNVO wiederzufinden. Weiter wird aufgefuhrt, dass
der fir das Dauerwohnen malRgebende eigenstandige bzw. unabhéngig zu
gestaltende hausliche Wirkungskreis bei einer Ferienwohnnutzung nicht an-
genommen werden kann. Aus Sicht des Gerichts rechtfertigen die unter-
schiedlichen bodenrechtlichen Auswirkungen die bauplanungsrechtliche
typisierende Unterscheidung, da Ferienwohnungen dem vorribergehenden
Aufenthalt fur stdndig wechselnde Feriengéaste und die (Dauer-)Wohnungen
Uber einen langeren Zeitraum durch einen gleichbleibenden Bewohnerkreis
genutzt werden.

- In Allgemeinen Wohngebieten sind gemal3 § 4 Abs. 3 BauNVO u.a. Betriebe
des Beherbergungsgewerbes ausnahmsweise zulassig. Nach gerichtlicher
Auffassung handelt es sich bei der Vermietung einer einzelnen Ferienwoh-
nung nicht um einen Betrieb des Beherbergungsgewerbes.
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Durch das Verwaltungsgericht Schwerin wurde mit Urteil vom 29. April 2013 das o.g.
Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 28. Dezember 2007 bestatigt:

- Die Ferienwohnnutzung in den innerhalb eines Bebauungsplanes festge-
setzten Allgemeinen oder Reinen Wohngebieten ist planungsrechtlich unzu-
lassig. Die Nutzung als Ferienwohnung oder -haus stellt keine Unterform der
Wohnnutzung dar, sondern ist eine eigenstandige Nutzungsart.

- Eine Ferienwohnung z&ahlt auch nicht zu einem Betrieb des Beherbergungs-
gewerbes und kann daher auch nicht ausnahmsweise zugelassen werden.

Von diesen Nutzungsuntersagungen sind z. T. auch die jahrzehntelang gewachsenen
Strukturen, der Ferienwohnungen in den Einfamilienhdusern in den touristisch geprag-
ten Orten betroffen, wenn es sich um faktische Reine oder Allgemeine Wohngebiete
handelt. Planungsrechtliche Regelungsmadglichkeiten fir Ferienwohnungen bzw. -héu-
ser innerhalb der gewachsenen Ortslagen bzw. innerhalb von Bebauungsplanen ne-
ben der Dauerwohnnutzung bestehen auf der Grundlage der 0.g. Gerichtsurteile sowie
der rechtsgultigen Baunutzungsverordnung nicht. Die Regelungen wurden den Kom-
munen Uberlassen, denen jedoch keine praktikablen Mittel zu Losungen aufgrund der
Gesetzeslage zur Verfligung standen.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen sah dennoch Handlungsbedarf und wollte die
Problematik innerhalb des Plangebietes heilen. Die Gemeindevertreter der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen beschlossen die Aufstellung der 2. Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 16 im Jahr 2013 mit dem Ziel, ein Sonstiges Sondergebiet nach
§ 11 BauNVO festzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine anderweitige Mdglich-
keit Dauerwohnen und Ferienwohnen in einem Baugebiet miteinander zu kombinieren.
Da dies aber nicht das eigentliche Interesse der Gemeinde ist, sondern Ferienwoh-
nungen nur ausnahmsweise zulassig sein sollen, wurde die Planung zunachst ruhend
gestellt.

Erst 2017 mit der Einfihrung des § 13a BauNVO wurde den Gemeinden ein geeigne-
tes Planungsinstrument an die Hand gegeben.

Ferienwohnungen werden nach § 13a BauNVO folgendermal3en definiert:

,Raume oder Gebaude, die einem standig wechselnden Kreis von Gasten gegen Ent-
gelt voribergehend zur Unterkunft zur Verfiigung gestellt werden und die zur Begrin-
dung einer eigenen Hauslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen), ge-
horen unbeschadet des § 10 in der Regel zu den nicht stérenden Gewerbebetrieben
[...] Abweichend von Satz 1 kbnnen Raume nach Satz 1 in den Ubrigen Fallen insbe-
sondere bei einer baulich untergeordneten Bedeutung gegentiber der in dem Gebaude
vorherrschenden Hauptnutzung zu den Betrieben des Beherbergungsgewerbes [...]
oder zu den kleinen Betrieben des Beherbergungsgewerbes [...] gehoren.”

Des Weiteren werden die Baugebiete benannt in denen diese Regelung anwendbar
ist. Fur Allgemeine Wohngebiete bedeutet dies nach § 4 Abs. 3 BauNVO eine aus-
nahmsweise Zulassigkeit. Dies entspricht auch dem Ziel der Gemeinde fiir das Wohn-
gebiet ,Tarnewitzer Huk".

Ziel der Planung ist nicht der Ausschluss von Ferienwohnungsnutzungen, sondern
viel eher die Beschrankung der Ferienwohnungen innerhalb des Wohngebietes auf ein
vertragliches Mal3. Ebenso hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren auch Kennt-
nis daruber erlangt, dass im westlichen Bereich des Ursprungsplanes innerhalb der
Mehrfamilienh&user ebenfalls Ferienwohnungen vermietet werden. Es ergaben sich
zudem weitere Differenzen in Bezug auf bauplanungsrechtliche Festsetzungen, wie
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z.B. die Uberschreitung von Baugrenzen. Diese Abweichungen sollen im Rahmen der
2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 behandelt und zum Teil planungsrechtlich
gesichert werden.

Der Gemeinde ist dabei bewusst, dass durch erganzende Festsetzungen auch die der-
zeitigen Eigentimer betroffen sind. Diesen wird insbesondere das Interesse an der
Erhaltung des bestehenden Baurechts zugeschrieben. Die formal legal errichteten
Bauten werden durch die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 nur marginal be-
rahrt. Aus Sicht der Gemeinde sind die geplanten Einschrankungen notwendig, um ein
geregeltes Miteinander innerhalb des Wohngebietes zu gewahrleisten. Des Weiteren
werden den Eigentimern durch die ausnahmsweise Zulassigkeit von Ferienwohnun-
gen mehr Rechte eingeraumt als bisher. Mit der vorliegenden Planung sollen Ferien-
wohnungen ausnahmsweise zuldssig sein und zudem der Hauptnutzung in dem jewei-
ligen Geb&aude baulich untergeordnet werden.

1.2 Lage und Geltungsbereich

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen liegt im Norden des Landkreises Nordwest-
mecklenburg, unmittelbar an der Kistenlinie zwischen der Hansestadt Libeck im Wes-
ten und der Hansestadt Wismar im Osten. Das Gemeindegebiet Boltenhagen grenzt
ausschliel3lich an das Gebiet der Stadt Klitz an. Es ist von Klitz Gber die Landes-
stral3e 03 zu erreichen. Eine weitere Hauptzufahrt zum Gemeindegebiet flhrt Uber die
Landesstral3e 01 in die Ortslage Tarnewitz. Zur Gemeinde gehdren der Hauptort Bol-
tenhagen sowie die Ortsteile Redewisch, Wichmannsdorf und Tarnewitz.

Der Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16, der im Osten der
Ortslage Boltenhagen liegt, umfasst etwa 1,7 ha. Im Norden wird er begrenzt durch die
StralRe ,Tarnewitzer Huk®, im Osten durch eine Grunflache, im Stiden durch Waldfla-
chen und im Westen durch die ,Tarnewitzer Chaussee®. Er umfasst den gesamten
Geltungsbereich der Ursprungsplanung.

Mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 werden die Flachen der rechtskréf-
tigen Satzung uber den Bebauungsplan Nr. 16 in der Fassung der 3. Anderung (ber-
plant.
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Abb. 1: Luftbild mit Lage des Geltungsbereiches, © GeoBasis DE/M-V 2021.

1.3 Planverfahren

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat in ihrer Sitzung
am 24. Oktober 2013 die Aufstellung der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16
mit der Gebietsbezeichnung ,Tarnewitzer Huk® gem&R den Vorschriften des § 13a
BauGB beschlossen. Daraufhin erfolgte eine ausfiihrliche Erhebung der Bestands-
situation. Aufgrund der rechtlichen Problematik der Ferienwohnnutzung innerhalb all-
gemeiner Wohngebiete ruhte das Verfahren einige Jahre in der Hoffnung, eine rechts-
sichere L6sung dieses Problems zu finden.

Nunmehr wurden in der neuen Baunutzungsverordnung (BauNVO) aus dem Jahr 2017
Regelungen getroffen, die ein Miteinander von Dauerwohnen und Ferienwohnen aus-
nahmsweise ermdglichen.

Das Verfahren soll daher nun weitergefihrt werden. Dazu wurden auch die Flachen
des im Ursprungsplan festgesetzten WA 1 hinsichtlich ihrer Nutzung Uberprift. Diese
sollen im Rahmen der 2. Anderung des Bebauungsplanes Beriicksichtigung finden,
um an dieser Stelle ausschlie3lich Dauerwohnraum zu sichern. Dazu wurde von der
Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen am 02. September 2021
ein erganzender Aufstellungsbeschluss gefasst, der nunmehr den gesamten Gel-
tungsbereich der Ursprungsplanung umfasst. Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
halt dabei am beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB fest. Das beschleunigte
Verfahren umfasst Bebauungspléne der Innenentwicklung, die fur die Wiedernutzbar-
machung von Flachen, die Nachverdichtung oder andere MalRnahmen der Innenent-
wicklung aufgestellt werden. Die Ziele der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16
konnen als MaRnahme der Innenentwicklung und zur Sicherung der Wohnraumfunk-
tion definiert werden.

Gemal § 13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB ist ,im beschleunigten Verfahren [...] ortsiiblich
bekannt zu machen, wo sich die Offentlichkeit tiber die allgemeinen Ziele und Zwecke
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und dass sich
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die Offentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung auRern kann, sofern
keine frihzeitige Unterrichtung und Erorterung im Sinne des 8 3 Abs. 1 stattfindet®.
Somit ist auch im beschleunigten Verfahren gewahrleistet, dass sich die Offentlichkeit
frihzeitig zur Planung auf3ern kann.

Der Aufstellungsbeschluss sowie der erganzende Aufstellungsbeschluss wurden am
18. September 2021 in der Ostseezeitung ortsiiblich bekannt gemacht. Der Offentlich-
keit wurde eine Frist von drei Wochen zur frilhzeitigen AuRerung gewahrt. Stellung-
nahmen wurden nicht abgegeben.

Offentlichkeits- und Behodrdenbeteiligung sowie erneute Veréffentlichung

Mit dem Entwurf der Planung wurde die Beteiligung der Behdrden, Nachbargemeinden
und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange (T6B) gemal3 8§ 4 Abs. 2 BauGB sowie
die Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB vom 19.04.2022 bis zum
14.06.2022 durchgefihrt.
Nach Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen wurden folgende wesentliche
Anderungen vorgenommen:

- Festsetzung 1.2 wurde neu formuliert.

- Festsetzung 3.1 wurde erganzt und angepasst.

- Festsetzung 6 wurde auf die Beschrankung der héchstzulassigen Anzahl an

Wohnungen reduziert.
- Die GRZ in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis WA 6 wurde auf 0,4 erhoht.
- Flachen fiur Stellplatze in dem WA 6 wurden aus der Planzeichnung entfernt.

Aufgrund der inhaltlichen Anderungen an der Planung hat sich die Gemeinde dazu
entschlossen, eine erneute Beteiligung gemal § 4a Abs. 3 BauGB durchzufthren.

Der erneute Entwurf der Planung wurde im Zeitraum vom 18.06.2024 bis zum
12.07.2024 erneut veréffentlicht und den von den Anderungen beriihrten Tragern o6f-
fentlicher Belange erneut zur Abgabe einer Stellungnahme vorgelegt. Nach Auswer-
tung der eingegangenen Stellungnahmen wurde auf Hinweis des Landkreises Nord-
westmecklenburg die GRZ fur die WA 2 und 3 ebenfalls (wie bereits bei den WA 4-6
geschehen) auf 0,4 erhoht. Dies war ausweislich der Begriindung bereits von der Ge-
meinde intendiert, so dass keine starkere oder erstmalige Berlhrung von Belangen
gesehen wird. Weiterhin wurden in Abstimmung mit dem Forstamt Grevesmuhlen die
Waldkante des aktuellen Waldbestandes sowie die daraus resultierende Waldab-
standsgrenze nachrichtlich in die Planzeichnung ibernommen.

2. Planungsgrundlagen
2.1 Planungsrechtliche Grundlagen und Vorgaben Gbergeordneter Planungen

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen verfugt tGber einen wirksamen Flachennut-
zungsplan. Dieser liegt in der Fassung der 13. Anderung vor. Die mit dem Bebauungs-
plan Gberplanten Flachen werden in der aktuellen Fassung des Flachennutzungspla-
nes als Wohnbauflachen dargestellt. Da der Bebauungsplan weiter an der Festsetzung
von Allgemeinen Wohngebieten nach § 4 BauNVO festhalt, wird dem Entwicklungsge-
bot des 8 8 Abs. 2 BauGB entsprochen.

Planungsrechtliche Grundlagen fir die Erarbeitung der Satzung sind:
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- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert am 20.12.2023 (BGBI. | S. 394),

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt ge&dndert am 03.07.2023 (BGBI. | S.
176),

- die Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBL.1991 | S.58),
zuletzt geandert am 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802),

- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15.10.2015 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt
geadndert am 26.06.2021 (GVOBI. M-V S. 1033)

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gultigen
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien.

Als Plangrundlagen wurden die digitale topographische Karte im Maf3stab 1:10 000
vom Landesamt fur innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, © GeoBasis DE/
M-V, ein Auszug aus der Liegenschaftskarte der Flur 2, Gemarkung Tarnewitz sowie
eigene Erhebungen verwendet. Darliber hinaus wurden Informationen aus dem rechts-
kraftigen Bebauungsplan Nr. 16 sowie der 1. und 3. Anderung des Bebauungsplanes
verwendet.

Das Gebiet der Gemeinde Boltenhagen befindet sich im Norden des Landkreises
Nordwestmecklenburg, unmittelbar an der Ostseekliste zwischen den Hansestadten
Libeck und Wismar. Die Gemeinde hat 2 470 Einwohner (Stand: 31.12.2020) und ist
verwaltungstechnisch Teil des Amtes Klitzer Winkel.

Das Gemeindeterritorium umfasst eine Flache von etwa 1 820 ha. Hauptverkehrsach-
sen im Gemeindegebiet sind die Landesstra’e 03 aus Richtung Kilitz, die Verbin-
dungsstral3e von der Landesstral3e 01 nach Tarnewitz (An der Weil3en Wiek) sowie in
der Ortslage Boltenhagen die parallel zur Kiiste verlaufende Ostseeallee. Uber die
Landesstrafien ist die Gemeinde an das Uberregionale Stral3ennetz angebunden. Der
Anschluss an das Autobahnnetz erfolgt Uber die A 20, Anschlussstelle Grevesmiuihlen.

Bedingt durch die Kistenlage besitzt Boltenhagen mit der Stadt Klitz nur eine Nach-
bargemeinde. Nachstgelegene Zentren sind im Westen die Stadt Libeck (Oberzent-
rum) sowie im Stden und Osten die Mittelzentren Grevesmuhlen und Wismar.

Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM 2011)
werden der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen unterschiedliche Funktionen zugeord-
net. Die Gemeinde befindet sich im Tourismusschwerpunktraum sowie in einem Vor-
behaltsgebiet fir Landwirtschaft. Boltenhagen gehdrt gemeinsam mit dem Grundzent-
rum Klitz und den Gemeinden Damshagen und Kalkhorst zum Nahbereich Klitz. Die-
ser wiederum wird dem Mittelbereich Grevesmuhlen zugeordnet. Der Hauptort Bolten-
hagen ist als Siedlungsschwerpunkt definiert.

Teile des Gemeindegebietes befinden sich des Weiteren in den Vorbehaltsgebieten
Naturschutz und Landschaftspflege sowie Kiisten- und Hochwasserschutz. Die Kis-
tenbereiche der Gemeinde werden von dem regional bedeutsamen Radroutennetz be-
rahrt.
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2.2 Bestandssituation

Das Plangebiet liegt im Osten von Boltenhagen. Fir den Bereich der vorliegenden
2. Anderung besteht die rechtkraftige Satzung tber den Bebauungsplan Nr. 16. Mit
diesem wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Entwicklung eines
Allgemeinen Wohngebietes geschaffen. Einige Ziele des Ursprungsplanes wurden be-
reits umgesetzt. Die 6ffentliche Erschliel3ungsstral3e wurde als Einbahnstral3e herge-
stellt. Die Einzelbdume innerhalb des offentlichen Stral3enraumes wurden angepflanzt.
Von den mdglichen 17 Bauplatzen wurden bereits 13 bebaut. Zwei weitere werden
gegenwartig bebaut. Nach umfassenden Bestandserhebungen kann die Nutzung in-
nerhalb des Plangebietes als Dauerwohnen und Ferienwohnen dargestellt werden.

Vorhandene Bebauung innerhalb Realisierte PlanstraRe A als EinbahnstraRe mit
des Plangebietes, eigene Aufnahme. angepflanzten Einzelbdumen, eigene Aufnahme.
Die vorhandenen Gebaude wurden gemal den Festsetzungen des rechtskraftigen Be-
bauungsplanes als Einzelhduser errichtet. Die Dachlandschaft wird durch rot- und
anthrazitfarbene Sattel- bzw. Krippelwalmdéacher gepragt. Die Fassaden sind teil-
weise verputzt oder verklinkert.

2.3 Eigentumsverhéltnisse

Die Flachen innerhalb des Plangebietes befinden sich mit Ausnahme der 6ffentlichen
Verkehrsflache in Privateigentum. Die Planungskosten tragt die Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen.

3. Inhalt des Bebauungsplanes
3.1 Stadtebauliches Konzept und Festsetzungen

Mit der Satzung Uiber die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 beabsichtigt die
Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, die Zuldssigkeit von Ferienwohnungen nach
§ 13a BauNVO zu regeln.

Der Geltungsbereich der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 umfasst den ge-
samten Geltungsbereich der Ursprungsplanung. Das Allgemeine Wohngebiet mit der
laufenden Nr. 1 war bereits Bestandteil der 1. und der 3. Anderung des Bebauungs-
planes.
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Art der baulichen Nutzung

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen mdéchte kinftig die beiden Teilbereiche des
Bebauungsplanes nach der Art der baulichen Nutzung unterscheiden. Der westliche
Teilbereich umfasst das WA 1 mit vier Mehrfamilienhausern. Der ¢stliche Teilbereich
besteht aus den WA 2 bis WA 6, die Einzel- sowie Doppelh&user beinhalten.

An der Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten nach 8§ 4 BauNVO wird weiterhin
festgehalten, da die Gemeinde innerhalb des Geltungsbereiches nach wie vor vorwie-
gend Dauerwohnungen schaffen mochte. Im Rahmen der 2. Anderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 16 hat sich die Gemeinde mit den tatséchlich entstandenen Nutzungen
auseinandergesetzt und erkennt an, dass Ferienwohnungen bis zu einem gewissen
Malf innerhalb des Gebietes vertraglich sind. Nichtsdestotrotz ist die Entstehung eines
Ferienhausgebietes nicht im Sinne der Gemeinde. Die Festsetzungen zur Art der bau-
lichen Nutzung orientieren sich deshalb am tatsachlichen Bestand, ohne jedoch alle
zuvor unzulassigen Nutzungen nun zu ermdglichen.

Die urspringliche Festsetzung lautete: ,In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis
einschliel3lich WA 6 sind Anlagen fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen nach § 4 (3) Nr. 3 — 5 BauNVO nicht zulassig.“

GemaR dieser Festsetzung waren innerhalb des Anderungsbereiches allgemein zu-
lassig:
1. Wohngebaude,
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht storenden Handwerksbetriebe,
3. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

Ausnahmsweise zulassig waren:
1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

Unzulassig waren:
3. Anlagen fur Verwaltungen,
4. Gartenbaubetriebe,
5. Tankstellen.

Nunmebhr trifft die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen unterschiedliche Regelungen flr
das WA 1 im Westen sowie fur die WA 2 bis einschliel3lich WA 6 im Osten des Gel-
tungsbereiches bezlglich der Zulassigkeit von den Ausnahmen des § 4 Abs. 3
BauNVO.

Es wird festgesetzt, dass im WA 1 gemal3 § 1 Abs. 6 BauNVO Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes, sonstige nicht storende Gewerbebetriebe, Anlagen fir Ver-
waltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulassig
sind.

Durch den Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes sowie sonstigen
nicht storenden Gewerbebetrieben schliel3t die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
auch die Nutzung von Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO aus. Die Mehrfamilien-
hauser des WA 1 sollen ausschlie3lich dem Dauerwohnen dienen. Eine Kombination
mit Ferienwohnungen innerhalb dieser Wohngebaude ist aus Sicht der Gemeinde nicht
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vertraglich und auch nicht zielfihrend. Im Gemeindegebiet sowie auch im Hauptort
Boltenhagen stehen eine Vielzahl an touristischen Einrichtungen verschiedener Art zur
Verfligung. Eine Ferienwohnungsnutzung innerhalb eines Mehrfamilienhauses bringt
jedoch ein enormes Storpotenzial mit sich, da Feriengaste durch haufige Nutzerwech-
sel, Unterschiede im Tagesablauf oder die vermehrte Nutzung von AuRenwohnberei-
chen auch in den Abend- und Nachtstunden in der Lage sind, die Wohnruhe zu stéren.
Aus Sicht der Gemeinde ist dies fur die Mehrfamilienhauser des WA 1 nicht vertraglich.

Fur die WA 2 bis einschlie3lich WA 6 setzt die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen fest,
dass gemalRR § 1 Abs. 6 BauNVO Betriebe des Beherbergungsgewerbes (ausge-
nommen Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO; siehe 1.2 der Festsetzungen),
Anlagen fur Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise
nicht zulassig sind.

,<Zum Beherbergungsgewerbe gehoren insbesondere [...] solche Betriebe, die einem
standig wechselnden Kreis von Gasten zu gewerblichen Zwecken gegen Entgelt
voriibergehende Ubernachtungsmdglichkeiten zur Verfiigung stellen, ohne dass die
Gaste in den Raumen unabhangig eine eigene Hauslichkeit begrinden konnen®
(ERNST, ZINKAHN ET AL.).! Dies beinhaltet zum Beispiel Hotels, Pensionen oder Gast-
hofe. Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO, die auch zu den Betrieben des Beher-
bergungsgewerbes gehéren kdnnen, werden in einer weiteren Festsetzung gesondert
behandelt.

Das vorhandene Plangebiet hat sich bis zum aktuellen Zeitpunkt zu einem Einfamili-
enhausgebiet mit Gberwiegend Einzelhausern entwickelt. Derzeit werden entlang der
Hauptstral3e Tarnewitzer Huk zwei Doppelhauser errichtet. Aufgrund der baulichen
Entwicklung erscheint es fir die Gemeinde daher sinnvoll, reine Betriebe des Beher-
bergungsgewerbes planungsrechtlich auszuschliel3en. Diese sind mit einer durchaus
groReren Kubatur als die der Einfamilienhauser sowie mit ggf. erhéhtem Verkehrsauf-
kommen, durch An- und Abfahrten der Gaste sowie der Versorgung des Beherber-
gungsbetriebes dienenden Fahrzeuge verbunden und sind innerhalb des Plangebietes
unerwuinscht.

Dennoch hat die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen den Bedarf bzw. den Wunsch der
Eigentiimer, auch Ferienwohnungen nutzen zu durfen, erkannt. Fir stadtebaulich ver-
tretbar wird die Kombination von Dauer- und Ferienwohnen insbesondere erachtet,
wenn beide Nutzungen in einem und demselben Gebaude stattfinden. Bodenrechtli-
che Spannungen treten in dieser Konstellation nur selten auf.?

Durch die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 soll hierzu eine Regelung getrof-
fen werden. Deshalb wird festgesetzt, dass in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2
bis WA 6 Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO ausnahmsweise zul&assig sind, wenn
sie der Hauptnutzung in dem Gebaude baulich untergeordnet sind. (8 1 Abs. 9
BauNVO)

1 BVerwGE 90, 140 (143); BVerwG Beschl. v. 8.5.1989 — 4 B 78.89, NVwZ 1989, 1060 = ZfBR 1989,
225; OVG Miunster Beschl. v. 14.8.2007 — 10 A 1219/06, NVwZ-RR 2008, 20 = ZfBR 2007, 798 = BauR
2007, 2033

2Vgl. hierzu Oberverwaltungsgericht Greifswald vom 04.04.2017 (3 K 253/15)
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Maf3 der baulichen Nutzung

Bezlglich des MaRes der baulichen Nutzung werden grundsatzlich keine Anderungen
vorgenommen. Der festgesetzte Bezugspunkt fur die Hohe baulicher Anlagen, wie der
Traufhohe und der Firsthohe, bleibt bestehen. Als Bezugspunkt gilt die mittlere Hohen-
lage des zugehdrigen Stral3enabschnittes.

Da die Stral3en innerhalb des Plangebietes mittlerweile vollstandig hergestellt sind, ist
die Festsetzung ausreichend bestimmt.

Fur die bisher unbebauten Grundstiicke weist die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
nunmehr darauf hin, dass die Einmessung der Hohenlage des zugehdrigen Stra-
Renabschnitts zur Bestimmung der notwendigen Bezugsho6he fur die héhenbe-
zogenen Festsetzungen von den Grundstickseigentimern vorzunehmen ist.

Wegen der kleinen Grundstticksgréf3en in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis 6
und dem Flachenbedarf fur die erforderlichen Stellplatze wird die zulassige Grundfla-
chenzahl von 0,25 auf 0,4 erhoht.

Bauweise

Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 6 wurden im Rah-
men der Ursprungsplanung Festsetzungen zur Bauweise getroffen. In allen Allgemei-
nen Wohngebieten gilt die offene Bauweise. In den WA 1 bis WA 3 wurde zudem die
Bebauung mit Einzel- und Doppelhausern zugelassen, in den WA 4 bis WA 6 sind nur
Einzelhauser zulassig.

Im Rahmen der Erarbeitung der 2. Anderung des Bebauungsplanes wurden umfang-
reiche Erhebungen durchgefiihrt. Bei der Ermittlung der Bauweise kam es zu keinen
UnregelmaRigkeiten. Innerhalb des Plangebietes wurden zum derzeitigen Stand aus-
nahmslos Einzelhauser errichtet. Innerhalb des WA 3 sind aktuell zwei Doppelhauser
im Bau.

Die Gemeinde hat sich deshalb dazu entschieden, innerhalb des festgesetzten
WA 2 die Zulassigkeit von Doppelhausern kiinftig zu streichen, zulassig sind nur
noch Einzelh&user. Da sich diese Festsetzung am Bestand des Grundstlcks orien-
tiert, ergeben sich fir den Eigentiimer keinerlei Benachteiligungen. Da die Gemeinde
jedoch die hdchstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden ebenfalls neu re-
geln mdchte, ist die gednderte Festsetzung fur das WA 2 sinnvoll.

Somit sind lediglich in den WA 1 und WA 3 Einzel- und Doppelh&user zulassig.

Uberbaubare Grundstiicksflache

Bei der Uberpriufung der Ursprungsplanung sind des Weiteren auf sechs Grundstii-
cken Abweichungen der Baugrenzen festgestellt worden. Dabei handelt es sich auf
den Flurstiicken 22/44, 22/45, 22/50 und 22/35 der Flur 2, Gemarkung Tarnewitz um
Uberschreitungen der Baugrenze durch das Hauptgebaude. Auf den Flurstiicken
22/31 und 22/37 der Flur 2, Gemarkung Tarnewitz um nichtzulassige Uberschreitun-
gen der Baugrenze durch untergeordnete Bauteile. Die Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen hat sich dazu entschieden, diese Abweichungen entsprechend des tatsachli-
chen Bestandes anzupassen. Da es sich dabei um Abweichungen von maximal einem
Meter handelt, werden die Baugrenzen erweitert.
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Die textliche Festsetzung Nr. 3.1, die ein Vortreten von untergeordneten Gebaudetei-
len regelt, bleibt geringfligig verandert bestehen. Es wird in der beispielhaften Aufzah-
lung lediglich ,Terrassen® zur Klarstellung erganzt und die maximale Tiefe von 1,00 m
auf 1,50 m erhoht. Damit werden bestehende Abweichungen baulicher Anlage mit den
Festsetzungen in Einklang gebracht und ein bauordnungsrechtliches Einschreiten ver-
hindert. Dies scheint aufgrund einer von der Gemeinde nicht beabsichtigten Harte und
weiterhin geordneten stadtebaulichen Entwicklung angemessen.

Festsetzunqg der hdochstzuldssigen Zahl der Wohnungen in Wohngebéuden

Im Rahmen der Ursprungsplanung wurden Festsetzungen zur hochstzuléassigen Zahl
der Wohnungen in Wohngebauden gemall 8 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB getroffen. Dem-
nach waren zulassig:

WA 1 — acht Wohnungen pro Wohngebaude
WA 4 — zwei Wohnungen pro Wohngebéaude
WA 2, 3, 5 und 6 — eine Wohnung pro Wohngebaude

Fur das WA 1 wurden im Rahmen der 1. und 3. Anderung des Bebauungsplanes neue
Regelungen getroffen. In der rechtskraftigen Fassung des Bebauungsplanes Nr. 16
heil3t es daher:

,Die Zahl der zulassigen Wohnungen innerhalb des Baugebietes ist wie folgt be-
schrankt:

WA 1 — acht Wohnungen pro Wohngebaude in den Hausern: Haus | / Haus Il

WA 1 — zwoélf Wohnungen pro Wohngebaude in den Hausern: Haus Il / Haus 1V

Diese Regelung bleibt auch fir die 2. Anderung bestehen.

Anderungen werden innerhalb des 6stlichen Einfamilienhausgebietes vorgenommen,
um, wie bereits beschrieben, den Wunsch der Eigentiimer, auch Ferienwohnungen
nutzen zu dirfen, umsetzbar zu machen.

In den festgesetzten WA 2 bis 6 sind kunftig maximal zwei Wohneinheiten je Ein-
zelhaus zuléssig. Im festgesetzten WA 3 ist zudem je Doppelhaushéalfte maximal
eine Wohneinheit zulassig. Dies begriindet die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
mit den Grundstiicksgro3en im Plangebiet. Die Grundstiicksgrof3en im 6stlichen Teil
des Geltungsbereiches variieren zwischen 450 m? bis 693 m2. Die Mehrheit hat eine
GroRRe unter 535 m2. Bei den aktuell im Bau befindlichen Doppelhausern betragt die
Grundstiicksgrol3e je Doppelhaushalfte lediglich ca. 240 m2. Aus Sicht der Gemeinde
Ostseebad Boltenhagen entspricht eine Auslastung mit zwei Wohneinheiten je Dop-
pelhaushalfte nicht der stadtebaulichen Ordnung in diesem relativ kleinen Wohngebiet.

Sonstiges

Die textlichen Festsetzungen zu den Verkehrsflachen mit besonderer Zweckbestim-
mung bleiben von der Anderungsplanung unberihrt. Hier wird auf die Begrindung zur
Ursprungsplanung verwiesen.

Anderungen in der Planzeichnung ergeben sich fiir die entlang der PlanstraRe festge-
setzten Stellplatze. Die Planstralle A ist als Strale ,Tarnewitzer Huk“ mit den festge-
setzten Baumanpflanzungen hergestellt. Die Stellplatze muissen allerdings dem tat-
sachlichen Bestand der ErschlieBung der Privatgrundstiicke angepasst werden. Drei
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der sechs Stellplatze werden auf die jeweils andere Seite der Baumpflanzungen ver-
schoben. Die Gesamtanzahl der Stellplatze bleibt gleich.

Des Weiteren wurden die zum Erhalt festgesetzten Baumstandorte tberprift. In Kapi-
tel 6 — Umweltbelange wird hierauf naher eingegangen.

3.2 Ortliche Bauvorschriften

Die Festsetzungen zur duReren Gestaltung wurden als Ortliche Bauvorschriften im
Rahmen der Ursprungsplanung festgesetzt. Diese erfahren im Rahmen der vorliegen-
den Planung keine Anderung.

3.3 VerkehrserschlieBung und Stellplatze

Das Ostseebad Boltenhagen besitzt eine gute infrastrukturelle Ausstattung und ist
Uber die Landesstral3en 01 und 03 sowie in deren weiteren Verlauf durch die Bundes-
strafRe 105 und durch die Autobahn A 20 an das Uberértliche Verkehrsnetz angebun-
den.

Die verkehrliche ErschlieRung des Plangebietes erfolgt Gber die vorhandene StralRe
,1arnewitzer Huk“, die nérdlich des Plangebietes bzw. innerhalb des Gebietes verlauft.
Die ursprungliche Planstral3e A ist gemal3 den Festsetzungen realisiert. Sie ist als Ein-
bahnstraRe gewidmet.

Die verkehrstechnische Erschliel3ung ist fir das gesamte Plangebiet gesichert.

Innerhalb des Plangebietes sind private Stellplatze entsprechend dem jeweiligen Be-
darf auf dem betreffenden Baugrundstiick innerhalb der festgesetzten Stellplatzfla-
chen unterzubringen. Offentliche Parkplatze entlang der Planstrale sind in entspre-
chender Anzahl des rechtskraftigen Bebauungsplanes realisiert, die Standorte werden
in der Planzeichnung entsprechend des tatsachlichen Bestandes angepasst.

Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen weist darauf hin, dass die Verordnung
Uber den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplatzen des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (Garagenverordnung - GarVO M-V) grundsatzlich zu beach-
ten ist.

Unmittelbar am Plangebiet in der Stral3e ,Tarnewitzer Huk* befindet sich eine Halte-
stelle des 6ffentlichen Personennahverkehrs.

Die Ortslage Boltenhagen ist mit den Linien 320 in Richtung Grevesmuhlen und der
Linie 240 in Richtung Wismar an das Netz des offentlichen Personennahverkehrs
(OPNV) angebunden. Dariiber hinaus existiert ein Shuttle-Bus zwischen der Ortslage
Redewisch, dem Hauptort Boltenhagen und der Wei3en Wiek. Weiterhin ist die Ge-
meinde an das regionale Radwegenetz angeschlossen.
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3.4 Flachenbilanz

Die Gesamtflache innerhalb des Geltungsbereiches der 2. Anderung des Bebauungs-
planes Nr. 16 betragt rund 1,7 ha. Die Flache unterteilt sich folgendermal3en:

Tab. 1: FlachenmaRe der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16, gerundete Werte.

Flachennutzung Flachengrof3e in m2
Allgemeine Wohngebiete 15 890
davon WA 1 6 875
WA 2 495
WA 3 1 900
WA 4 440
WA 5 4 250
WA 6 1930
Verkehrsflache 1210
davon Planstral3e A — Tarnewitzer Huk 1175
Tarnewitzer Chaussee 35
Flachen flr Versorgungsanlagen — Abwasser 20
Plangebiet gesamt 17 120

4. Ver-und Entsorgung

Von der Aufstellung der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 werden die Belange
der Ver- und Entsorgung nicht berthrt. Die bisherigen Regelungen in den Bereichen
Trink- und Wasserversorgung (auch Loschwasser), Schmutz- und Regenwasserent-
sorgung sowie in den Bereichen Energieversorgung und Telekommunikation gelten
unverandert weiter.

Die Anlagen zur technischen Versorgung des Plangebietes sind bereits hergestellit.
Innerhalb des Anderungsbereiches sind daher Leitungen zur Ver- und Entsorgung vor-
handen. Die genaue Lage der Leitungen ist im Vorfeld von Bauarbeiten zu ermitteln.
Die Mindestabstande zu Leitungen sind bei Bau- und Anpflanzungsmal3nahmen zu
beachten.

Die Belange der Ver- und Entsorgung sind hinreichend zu bertcksichtigen. Sowohl der
vorhandene Leitungsbestand innerhalb als auch aufRerhalb des Plangebietes ist bei
Ausfuhrung von Bauarbeiten entsprechend zu beachten.

Die ordnungsgemalfe Abfallentsorgung ist durch die vorhandenen Stral3en gesichert.
Die Ausbauquerschnitte sind geeignet, die ungehinderte Befahrung durch Entsor-
gungsfahrzeuge sicherzustellen.

5. Immissionsschutz

Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, abschlie-
Rend die Frage nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen zu beantwor-
ten und dafiir zu sorgen, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
haltnisse beachtet werden.
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Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat sich mit den méglicherweise auf das Plan-
gebiet einwirkenden Immissionen auseinandergesetzt.

Sie kommt dabei zu dem Ergebnis, dass der motorisierte Verkehr auf der Stral3e
»rarnewitzter Huk“ als eine maf3gebliche Emissionsquelle definiert werden kann. Da
es sich insgesamt um einen bereits bebauten Bereich analog zu § 34 BauGB handelt,
ist bei der Immissionsbetrachtung durch den StralRenverkehr von der vorhandenen Si-
tuation auszugehen. Unzuldssige Beeintrachtigungen durch Verkehrslarm sind daher
nicht zu erwarten.

6. Umweltbelange

Eine Umweltprufung gemal’ § 2 Abs. 4 BauGB einschliel3lich des Umweltberichtes ist
innerhalb eines beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB nicht durchzufihren.
Da bei der vorliegenden Planung zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr.16 ,Tarne-
witzer Huk” die bebaute Grundflache weniger als 20 000 m2 betragt, entfallt die Erfor-
derlichkeit eines Ausgleichs im Sinne der Eingriffsregelung, da aufgrund einer tber-
schlagigen Prifung unter Berlicksichtigung der Anlage 2 des BauGB die Einschéatzung
erlangt wurde, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltaus-
wirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwéagung zu bertcksichtigen
waren. Weiterhin gelten Eingriffe im Innenbereich demnach als bereits vor der plane-
rischen Entscheidung erfolgt bzw. als zulassig.

Jedoch sind Umweltbelange nach allgemeinen Grundsatzen zu ermitteln und zu be-
werten. Diese mussen im Anschluss gegeneinander und untereinander gerecht abge-
wogen werden. Diese Abwagung erfolgt im Folgenden in verbal-argumentativer Form.

Ziel der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ist die Beschrankung von Ferien-
wohnungen innerhalb des bereits bestehenden Wohngebietes auf ein vertragliches
Maf3. In dem Wohngebiet ergaben sich nach ausfihrlicher Prifung des Bestandes
Differenzen in Bezug auf die Anzahl der Wohneinheiten, dem Vorhandensein von Fe-
rienwohnungen sowie in Bezug auf bauplanungsrechtliche Festsetzungen, wie z.B. die
Uberschreitung von Baugrenzen. Diese Abweichungen sollen im Rahmen der 2. An-
derung des Bebauungsplanes Nr. 16 behandelt und zum Teil planungsrechtlich gesi-
chert werden.

6.1 Umweltschutzziele aus einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanungen
sowie ihre Bedeutung fur den Bauleitplan

Fachplanungen

Das Plangebiet befindet sich im Vorbehaltsgebiet bzw. im Vorranggebiet Naturschutz
und Landschaftspflege, im Tourismusschwerpunktraum sowie Vorbehaltsgebiet Land-
wirtschatt.

Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb der besiedelten Ortslage kénnen dem
Gutachterlichen Landschaftsrahmenplan (GLRP WM) keine spezifischen Aussagen
fur das Plangebiet entnommen werden. Fir die angrenzenden Bereiche werden fol-
genden Aussagen getroffen:
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- Boltenhagen befindet sich in der Landschaftszone Ostseekiistenland (1), Der
Grof3landschaft Nordwestliches Hugelland (10) und der Landschaftseinheit
Klutzer Winkel (101) (Karte 1).

- Die Schutzwurdigkeit des Landschaftsbildes wird ndrdlich der Siedlungslage mit
sehr hoher und sudlich mit hoher Schutzwirdigkeit dargestellt (Karte 3).

- In den Bereichen sidlich der Siedlungslage wird die Schutzwurdigkeit des Bo-
dens mit gering bis mittel eingestuft (Karte 4).

- Die Schutzwirdigkeit des Landschaftsbildes wird im Kiistenbereich nordlich von
Boltenhagen mit sehr hoch und sidlich von Boltenhagen mit mittel bis hoch be-
wertet (Karte 8). In Bezug auf die Funktionenbewertung der Schutzwurdigkeit
der landschaftlichen Freiraume ist die Stufe-1 geringe Schutzwirdigkeit ver-
zeichnet (Karte 9).

- Die Kisten- und Gewasserbereiche angrenzend an Boltenhagen sind Teil eines
Europaischen Vogelschutzgebietes (SPA) und eines Gebietes nach Fauna-
Flora-Habitatrichtlinie (FFH) (Karte 10).

- Nordostlich von Boltenhagen befindet sich ein Naturschutzgebiet (N 275) (Karte
11).

- Boltenhagen ist als Bereich mit herausragender Bedeutung fir die landschafts-
gebundene Erholung unter Beachtung des Vorrangs 6kologischer Funktion ge-
malf Karte IV dargestellt (Karte 13).

- Die Bereiche sudlich von Boltenhagen sind im Zusammenhang mit der Analyse
der Arten und Lebensraume als M.3 stark entwéasserte, degradierte Moore ver-
zeichnet (Karte ). Daraus leitet sich Malinahme 2.3 Vordringliche Regeneration
gestorter Naturhaushaltsfunktionen stark entwasserter, degradierter Moore ab.
Fur den Klsten- und Wasserbereich sind folgende MalRBhahmen verzeichnet:
1.1 Ungestdrte Naturentwicklung und Sicherung der Lebensraumqualitat von
Kistengewassern, 12.1 Bertcksichtigung der besonderen Schutz- und Mal3-
nahmenerfordernisse von Brut- und Rastvogelarten in Europaischen Vogel-
schutzgebieten (Karte IlI).

- Die Kusten- und Wasserbereiche sind Teil des Biotopverbundes im engeren
Sinne im marinen Bereich (Karte II).

- Die Bereiche um Boltenhagen sind als Bereich mit herausragender Bedeutung
fur die Sicherung 6kologischer Funktionen dargestellt (Karte 1V).

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 16 befindet sich
innerhalb der bebauten Ortslage des Ostseebades Boltenhagen direkt an der Stral3e
,rarnewitzer Huk®, die als Verlangerung der Hauptstralde ,Ostseeallee” nach Osten
fungiert. Das Ostseebad besitzt eine hohe touristische Bedeutung. Die hohe natur-
schutzfachliche Bedeutung der angrenzenden Bereiche spiegelt sich in der Auswei-
sung der Schutzgebiete, insbesondere im Kistenbereich, wider. Die mit dem hier be-
trachteten Vorhaben verbundenen Nutzungen beziehen sich nur auf das Plangebiet
selbst. Erhebliche Beeintrachtigungen der in den Ubergeordneten Planungen festge-
legten Entwicklungsziele sind daher nicht zu erwarten.

Schutzgebiete

Das hier betrachtete Plangebiet befindet sich auf3erhalb von Schutzgebieten von nati-
onaler und internationaler Bedeutung.
Folgende Schutzgebiete sind fir das Gemeindegebiet relevant:

- SPA-Gebiet DE 1934-401 ,Wismarbucht und Salzhaff‘ (ca. 150 m nérdlich und
275 m o6stlich),
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- GGB (ehemals FFH-Gebiet) DE 1934-302 ,Wismarbucht (ca. 150 m ndrdlich
und 275 m 6stlich),

- Naturschutzgebiet NSG 275 ,Tarnewitzer Huk® (ca. 150 m nérdlich und 250 m
dstlich).

Das hier betrachtete Plangebiet befindet sich im Osten der Ortslage Boltenhagen. Zwi-
schen den genannten Schutzgebieten und dem Plangebiet befindet sich Stral3e
»1arnewitzer Huk“ sowie weitere Geb&udestrukturen und Wald als Pufferzone. Die an-
gestrebte Nutzung bezieht sich nur auf das Plangebiet selbst. Es sind keine Auswir-
kungen auf die benannten Schutzgebiete zu erwarten.

Geschutzte Biotope

Innerhalb des Geltungsbereiches sowie im planungsrelevanten Umfeld des hier be-
trachteten Bebauungsplanes sind keine gemaf § 20 NatSchAG M-V geschutzten Bio-
tope vorhanden.

Gemal § 20 NatSchAG M-V geschitzte Biotope bleiben aufgrund der zentralen Lage
innerhalb des Siedlungsraumes von der Planung unberuhrt.

Gesetzlich geschiitzter Baumbestand

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine gemafl § 18 NatSchAG M-V gesetzlich
geschutzten Baume.

Im Zusammenhang mit der Biotop- und Nutzungskartierung wurde der Baumbestand
des Untersuchungsraumes erfasst und dokumentiert. GemafR Baumschutzkompensa-
tionserlass des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz vom
15. Oktober 2007 wurde der Bestand an geschutzten Baumen auf Grundlage eigener
Erhebungen flr das Plangebiet aufgenommen.

Im Ursprungsplan wurden im Stiden des Plangebietes drei Baume auf dem Flurstiick
22/35, Flur 2, Gemarkung Tarnewitz, und im Norden entlang der Stral3e ,Tarnewitzer
Huk“ sechs Baume zum Erhalt festgesetzt. Diese Baume sind zum jetzigen Zeitpunkt
nicht mehr vorhanden. Die drei Baume, die im sudlichen Geltungsbereich fehlen, wer-
den nach der Festsetzung des Ursprungsplanes 1:2 ausgeglichen. Die Pflanzung der
sechs Ausgleichsbdume erfolgt innerhalb des Gemeindegebietes. Die Sicherung der
Mafnahme erfolgt durch einen stadtebaulichen Vertrag mit dem Grundstickseigenti-
mer.

Die zum Erhalt festgesetzten Baume entlang der Stralle ,Tarnewitzer Huk“ wurden im
Ursprungsplan falschlicherweise als Baume festgesetzt. Nach ausfuhrlicher Recher-
che der Unterlagen stellte sich heraus, dass sich entlang der Stral3e urspringlich
Straucher befanden. Diese wurden im Rahmen der VerkehrserschlieRung entfernt.
Aus den genannten Grinden ist dafur kein Ausgleich erforderlich.

Wald

Sudlich des Plangebietes befindet sich Wald. Dieser wurde im Rahmen der Ursprungs-
planung ausfuhrlich beriicksichtigt. In der Planzeichnung wurden die Waldgrenze so-
wie der 30 Meter Waldabstand dargestellt. Seitdem wurden weitere Baume stdlich
des Plangebietes gepflanzt, die nunmehr Teil des Waldes sind.

Die aktuelle Waldgrenze sowie der Waldabstand von 30 m wurden in die Planzeich-
nung nachrichtlich tbernommen. Es wird daher auf das geltende Landeswaldgesetz
M-V (LWaldG M-V) verwiesen. Bei der Anderung oder Neuerrichtung baulicher
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Anlagen innerhalb des Waldabstandes von 30 m zur jeweils aktuellen Waldgrenze (8
20 LWaldG M-V) ist das zustandige Forstamt Grevesmuhlen zu beteiligen.

6.2 Artenschutzrechtliche Prifung — Potentialabschatzung

Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Lande M-V vor-
kommenden Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und alle im Lande M-V vorkommen-
den europdaischen Vogelarten gemaf Art. 1 Vogelschutzrichtlinie betrachtungsrele-
vant. Dieses umfangreiche Artenspektrum (56 Arten des Anhangs IV der FFH - Richt-
linie sowie alle im Land wildlebenden Vogelarten) soll im Rahmen der Relevanzpri-
fung zunachst auf die Arten reduziert werden, die unter Beachtung der Lebensrauman-
spruche im Untersuchungsraum vorkommen kénnen und fiir die eine Beeintrachtigung
im Sinne der Verbotstatbestédnde des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG durch Wirkungen des
Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann (Abschichtung).

Dabei wird so vorgegangen, dass im Rahmen der Relevanzprifung die Arten ,heraus-
gefiltert® werden, fur die eine Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestande mit hin-
reichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann (Relevanzschwelle) und die daher
einer artenschutzrechtlichen Priafung nicht mehr unterzogen werden muissen
(FROELICH & SPORBECK, Leitfaden Artenschutz in Mecklenburg-Vorpommern
20.09.2010).

Bestandteil der Potentialabschatzung sind ggf. auch erforderliche Vermeidungs- bzw.
vorgezogene Ausgleichsmalinahmen (CEF-MalRnahmen). Bei Eintritt von artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestanden gemaf § 44 Abs. 1 BNatSchG sind in Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehérde weitergehende Betrachtungen erforderlich.

Potentialabschatzung

Das Plangebiet ist Teil der besiedelten Ortslage des Ostseebades Boltenhagen. Es
wird durch eine Einfamilienhaussiedlung im Osten sowie Mehrfamilienhdusern im
Westen gepragt. Zwei Baugrundstiicke sind derzeit noch unbebaut. Aufgrund der anth-
ropogenen Vorbelastung sind tUberwiegend unempfindliche Arten des Siedlungsrau-
mes zu erwarten.

Brutvogel

Alle wildlebenden Vogelarten in Deutschland sind gesetzlich geschiitzt. Sie durfen so-
mit nicht gefangen, mutwillig beunruhigt oder getotet werden. Ferner ist es verboten,
ihre Eier und Nester zu beschadigen oder zu entfernen.

Im Rahmen des Vorhabens kommt es zu einem geringen Teilverlust von Bruthabitaten
und Lebensraumen von Brutvogelarten. Hierbei handelt es sich Gberwiegend um nicht
gefahrdete (ubiquitare) Arten. Fir diese Arten bleibt die Habitatfunktion bei einer Rea-
lisierung des Vorhabens auch weiterhin in einem raumlichen Zusammenhang erfullt.
Die potentiell vorkommenden oder britenden Arten sind beziglich ihrer Brutstandorte
sehr anpassungsfahig und belegen nicht jahrlich wiederkehrende Brutplatze.

Damit kein artenschutzrechtlicher Genehmigungstatbestand besteht, ist sicherzustel-
len, dass die eventuelle Rodung von Geholzen aul3erhalb der Brutperiode der Vogel
erfolgt. Hierzu wird ein Hinweis bezugnehmend auf den 8 39 BNatSchG in die Plan-
zeichnung aufgenommen.
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Das Eintreten des Verbotstatbestandes nach 8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird damit
ausgeschlossen.

Saugetiere/Fledermause

Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswirkun-
gen auf die Artengruppe der Saugetiere auszutiben. Durch fehlende Habitatstrukturen
konnen Beeintrachtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stande der Artengruppe Saugetiere eindeutig ausgeschlossen werden. Es sind keine
ausgehohlten Baume in der ausreichenden Grél3e vorhanden, um als Quartier fur Fle-
dermause zu dienen. Ebenso fehlen entsprechende Gebaudestrukturen.

Das Eintreten des Verbotstatbestandes nach 8 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG wird damit
ausgeschlossen.

Reptilien

In Bezug auf ein Vorkommen von Reptilien wird insbesondere eine Eignung des Plan-
gebietes fur die Zauneidechse untersucht. Ein Vorkommen der weiteren gemaf FFH-
Richtlinie und Bundesartenschutzverordnung geschitzten Reptilienarten der européi-
schen Sumpfschildkrote und Schlingnatter kann aufgrund der fehlenden Habitatstruk-
turen von vornherein ausgeschlossen werden.

Wichtiges Lebensraumkriterium fir die Zauneidechse ist die Verfugbarkeit gut besonn-
ter, vegetationsarmer Flachen mit grabbarem Boden flr die Eiablage. Der Boden in-
nerhalb des Plangebietes ist stark verdichtet und durch den Baumbestand verschattet.
Eine Eignung des Plangebietes fur die Artengruppe Reptilien ist nicht gegeben.

Eine weitere Prufung bezlglich der Erfullung der Verbotstatbestdande gemald 8§ 44
Abs. 1 BNatschG wird daher nicht durchgefuhrt.

Amphibien

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Laichgewasser oder sonstigen mali3-
geblichen Habitatbestandteile. Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Siedlungs-
lage von Boltenhagen und ist anthropogen stark Gberformt. Im Bereich der ehemaligen
Minigolfanlage sind grof3flachige Versiegelungen vorhanden. Aufgrund dieser anthro-
pogenen Uberformung ist das Plangebiet nicht als Lebensraum fiir Amphibien geeig-
net.

Eine weitere Prufung bezlglich der Erfullung der Verbotstatbestdnde gemal 8§ 44
Abs. 1 BNatschG wird daher nicht durchgefuhrt.

Fische

Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswirkun-
gen auf die Artengruppe der Fische auszutiben. Durch fehlende Habitatstrukturen kon-
nen Beeintrachtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbestande
gemal § 44 Abs. 1 BNatschG der Artengruppe Fische eindeutig ausgeschlossen wer-
den.
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Schmetterlinge

Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswirkun-
gen auf die Artengruppe der Schmetterlinge auszuliben. Durch fehlende Habitatstruk-
turen kdnnen Beeintrachtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestande gemal § 44 Abs. 1 BNatschG der Artengruppe Schmetterlinge eindeutig
ausgeschlossen werden.

Kéafer

Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswirkun-
gen auf die Artengruppe der Kafer auszutiben. Durch fehlende Habitatstrukturen kon-
nen Beeintrachtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbestande
gemal § 44 Abs. 1 BNatschG der Artengruppe Kéafer eindeutig ausgeschlossen wer-
den. Es sind keine GroRRbaume mit entsprechenden Eigenschaften vorhanden.

Libellen

Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswirkun-
gen auf die Artengruppe der Libellen auszutben. Durch fehlende Habitatstrukturen
konnen Beeintrachtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stande gemal § 44 Abs. 1 BNatschG der Artengruppe Libellen eindeutig ausgeschlos-
sen werden.

Weichtiere

Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswirkun-
gen auf die Artengruppe der Weichtiere auszutiben. Durch fehlende Habitatstrukturen
kénnen Beeintrachtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stande gemal § 44 Abs. 1 BNatschG der Artengruppe Weichtiere eindeutig ausge-
schlossen werden.

Pflanzen

Die Vorhaben der vorliegenden Planung sind nicht geeignet, um relevante Auswirkun-
gen auf die Artengruppe der Pflanzen auszuiben. Durch fehlende Habitatstrukturen
konnen Beeintrachtigungen bzw. zu erwartende artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stande der Artengruppe Pflanzen eindeutig ausgeschlossen werden.

6.3 Bericksichtigung grinordnerischer Belange

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der bebauten Ortslage des Ostseebades Bol-
tenhagen und ist maf3geblich durch die vorhandene Wohnbebauung charakterisiert.
Entlang der PlanstraRe A wurden in der Ursprungsplanung Anpflanzgebote festge-
setzt. Da die grinordnerischen Festsetzungen im Rahmen der 2. Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. 16 keine Anderungen widerfahren, werden diese tibernommen und
nicht entsprechend dem aktuellen Bestand zum Erhalt festgesetzt.

Folgende Festsetzungen bzw. Hinweise sind Bestandteil des Bebauungsplanes
Nr. 16:

Festsetzungen

Nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB wird fur den Bebauungsplan festgesetzt, dass fur die
gemald Pflanzgebot anzupflanzenden B&ume und Straucher nur die Arten laut
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Pflanzliste in den ausgewiesenen PflanzgréRen zu pflanzen sind. Die Gehdlze sind
entsprechend der geltenden DIN-Normen zu pflanzen. Die Pflanzungen sind dauernd
zu unterhalten, bei Ausfall ist Ersatz zu pflanzen.

Auf den in der Planzeichnung, Teil A, festgesetzten Standorten ist je ein heimischer
grof3kroniger Laubbaum zu pflanzen und dauernd zu unterhalten (Stammumfang 14-
16 cm in 1,30 m 0. OFG). Geringfugige Abweichungen des Pflanzabstandes bis zu
1,50 m sind zulassig, soweit sie sich aus der Beriicksichtigung der Lage von Grund-
stiickszufahrten und anderer technischer Notwendigkeiten ergeben.

Die in der Planzeichnung, Teil A, festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen
und Strduchern sind als ein- bzw. dreireihige Hecke aus heimischen Gehdlzen ent-
sprechend Pflanzliste und Pflanzschema zu bepflanzen.

Die in der Planzeichnung, Teil A, fir den Erhalt gekennzeichneten Baume sind dau-
ernd zu erhalten.

Als Ersatz fur jeden zu fallenden Baum sind zwei neue Baume zu pflanzen. Im Bereich
der 1. Anderung sind 22 Baumpflanzungen vorzunehmen. Weitere 40 Baume sind als
Ersatzpflanzung aul3erhalb des Plangebietes zu pflanzen. Die Sicherung dieser Mal3-
nahme erfolgt durch einen stadtebaulichen Vertrag.

Die nicht tberbaubaren Grundstiicksflachen sind gartnerisch zu gestalten und fachge-
recht zu begrinen.

Als heimische Geholze gelten:
Straucher (Pflanzgrof3e: 60 — 100 cm):
- WeilRdorn (Crataegus monogyna)
- Schlehe (Prunus spinosa)
- Pfaffenhitchen (Euonymus europaea)
- Hundsrose (Rosa canina)
- Holunder (Sambucus nigra)

Baume (PflanzgrofRe: 150 — 200 cm):
- Feldahorn (Acer campestre)
- Birke (Betula pendula)
- Hainbuche (Carpinus betulus)
- Eberesche (Sorbus aucuparia)

Die festgesetzte Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Be-
pflanzungen darf zwischen nordlicher Teilflache mit Hausern I, Il und Il und sudlicher
Teilflache mit Haus IV und Gemeinschaftsstellplatzen fur eine Durchwegung in einer
Breite von maximal 2,00 m unterbrochen werden.

Hinweise

Die Beseitigung von Gehdlzen gemafl 8 39 Abs. 5 Satz 2 des Bundesnaturschutzge-
setzes (BNatSchG) darf nur im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und 28. Februar
durchgefuhrt werden. Ausnahmen sind zuldssig, sofern der gutachterliche Nachweis
durch den Verursacher erbracht wird, dass innerhalb der Geholzflachen keine Brutvo-
gel briten und die Zustimmung der zustandigen Behdrde vorliegt.
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Zum Schutz des vorhandenen Baumbestandes sind die Forderungen der DIN 18920
,ochutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumal3nah-
men*“ einzuhalten.

Bei den Erdarbeiten anfallender, unbelasteter Bodenaushub ist in nutzbarem Zu-
stand zu erhalten und an Ort und Stelle wieder zu verwerten oder einer Wiederver-
wertung zuzufihren. Baustelleneinrichtungen sind auf das notwendigste Mal3 zu be-
schranken. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind baubedingte Beeintrachtigungen
(wie Bodenverdichtungen, Fahrspuren, Fremdstoffreste) zuriickzunehmen. Anfallende
Abfalle und Baumaterialien sind ordnungsgemafl zu entsorgen oder einer
Wiederverwertung zuzufuhren.

7. Hochwasserschutz

Im Rahmen der Aufstellung von benachbarten Bebauungsplanen wurde der Gemeinde
durch das Staatliche Amt fiar Umwelt und Natur in seiner Stellungnahme mitgeteilt,
dass der Ausbau des Hochwasserschutzsystems als 6ffentliche Aufgabe des Landes
Mecklenburg-Vorpommern (M-V) zum Schutz von im Zusammenhang bebauten Ge-
bieten gemal 8 83 Abs. 1 LWaG von Redewisch bis Tarnewitz abgeschlossen ist, so
dass der Schutz gegen das Bemessungshochwasser (BHW) der Ostsee grundsatzlich
gewahrleistet ist. Der BHW der Ostsee betragt 3,20 m U. NHN, héhere Wasserstande
sind mdglich. Auch der Bereich der vorliegenden Anderung liegt innerhalb des hoch-
wassergeschuitzten Bereiches.

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass hohere Sturmfluten eintreten oder Kisten-
schutzanlagen versagen. Das Risiko ist durch den Bauherrn selbst zu tragen. Das
Land M-V Ubernimmt keinerlei Haftung fur Hochwasserschaden, selbst dann nicht,
wenn die Kustenschutzanlagen den auftretenden Belastungen nicht standhalten.

8. Durchfuhrungsrelevante Hinweise

Der Ausbau des Hochwasserschutzsystems ist als 6ffentliche Aufgabe des Landes M-
V zum Schutz von im Zusammenhang bebauten Gebieten gemafd 8 83 Abs. 1 des
LWaG von Redewisch bis Tarnewitz abgeschlossen, so dass der Schutz gegen das
BHW der Ostsee grundsatzlich gewahrleistet ist. Der Bemessungshochwasserstand
(BHW) der Ostsee fur den Bereich Boltenhagen betragt 3,20 m 4. NHN, hohere Was-
serstande sind moglich. Bei einer Hohenlage unter 3,20 m . NHN ist eine Beeintréach-
tigung durch Hochwasserereignisse (Sturmfluten oder Versagen der Kiistenschutzan-
lagen) und erhohte Grundwasserstande nicht ausgeschlossen. Der Bauherr hat fir
diesen Fall geeignete Vorkehrungen zu treffen. Das Risiko ist durch die Bauherren
selbst zu tragen ist. Das Land M-V tUbernimmt keinerlei Haftung fir Hochwasserscha-
den, selbst dann nicht, wenn Hochwasserschutzanlagen den auftretenden Belastun-
gen nicht standhalten.

Das Plangebiet ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schlie3en, dass bei TiefbaumalRnahmen Munitionsfunde auftreten konnen. Aus die-
sem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzufihren. Soll-
ten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdachtige Gegenstande oder Munition aufge-
funden werden, ist aus Sicherheitsgriinden die Arbeit an der Fundstelle und der
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu

21



Gemeinde Ostseebad Boltenhagen - Satzung uiber die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16
»1arnewitzer Huk"

benachrichtigen. Notigenfalls ist die Polizei und ggf. die drtliche Ordnungsbehdrde
hinzuzuziehen.

Nach gegenwartigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich und seiner néheren Um-
gebung keine Bau- und Kunstdenkmale bekannt.

Der Geltungsbereich der 3. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 liegt im Bereich
des Bodendenkmals 9 Tarnewitzer Huk, welches durch die geplanten Mal3hahmen
berihrt werden kann. Dieses Bodendenkmal ist gekennzeichnet als Bodendenkmal,
deren Veranderung oder Beseitigung nach § 7 DSchG M-V genehmigt werden kann,
sofern vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation
dieser Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch diese Mal3hahmen anfallenden
Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen (8§ 6 Abs. 5 DSchG M-V). Uber die
in Aussicht genommenen MalRnahmen zur Bergung und Dokumentation der Boden-
denkmale ist das Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der
Erdarbeiten zu unterrichten. Die zu erteilenden Genehmigungen sind an die Einhaltung
dieser Bedingung gebunden.

Werden unvermutet weitere Bodendenkmale entdeckt, ist dies gem. § 11 Abs. 2
DSchG unverziglich der zustandigen Behdrde anzuzeigen. Fund und Fundstelle sind
bis zum Eintreffen eines Vertreters des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege in
unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfiir sind der Entdecker, der Lei-
ter der Arbeiten, der Grundeigentimer sowie zuféllige Zeugen, die den Wert des Fun-
des erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehédrde spatestens zwei
Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewahrleisten, dass
Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege bei den
Erdarbeiten zugegen sein konnen und eventuell auftretende Funde gemafd
8 11 DSchG M-V unverzuglich bergen und dokumentieren. Dadurch werden Verzdge-
rungen der Baumalnahme vermieden (vgl. § 11 Abs. 3 DSchG M-V).

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Altlasten bzw. Altlastenver-
dachtsflachen bekannt. Werden bei Bauarbeiten Anzeichen fiir bisher unbekannte Be-
lastungen des Untergrundes (unnatirlicher Geruch, anormale Farbung, Austritt verun-
reinigter Flussigkeiten, Ausgasungen, Altablagerungen) angetroffen, ist der Grund-
stucksbesitzer gemald § 4 Abs. 3 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) zur ord-
nungsgemalen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzei-
gepflicht bei der unteren Abfallbehtérde des Landkreises Nordwestmecklenburg wird
hingewiesen.

Im Plangebiet befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenet-
zes. Auf den Erhalt der Lagenetzpunkte ist zu achten. Falls die Punkte von Baumal3-
nahmen berihrt werden, sind sie durch geeignete MalRnahmen zu sichern.

Die dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Gesetze, Erlasse und Verordnungen

sind im Bauamt des Amtes Klutzer Winkel, Schlof3stra3e 1, 23948 Klitz, wahrend der
Offnungszeiten einsehbar.

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen, den
Der Burgermeister
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Amt fir Raumordnung und
Landesplanung Westmecklenburg

i

Amt fiir Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg
Wismarsche StraBe 159, 19053 Schwerin

Amt Klutzer Winkel

Fir die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen Bearbeiterin:  Jana Eberle

SchloBstralle 1 Telefon: 0385 588 89 141

23948 Kliitz E-Mail: jana de
AZ: 110-506-106/24
Datum: 26.07.2024

nachrichtlich: LK NWM (FD Bauordnung und Planung), WM V 550

Landesplanerische Stellungnahme zur 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 16
i»Tarnewitzer Huk“ der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen

Erneute Beteiligung der Behdrden gem. § 4a Abs. 3 BauGB
|hr Schreiben vom: 18.06.2024 (Posteingang: 18.06.2024)
lhr Zeichen: --

Sehr geehrte Frau Burda,

die angezeigten Planungsabsichten werden nach den Zielen, Grundsatzen und sonstigen
Erfordernissen der Raumordnung gemaR Landesplanungsgesetz (LPIG) Mecklenburg-Vor-
pommern i. d. F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVOBI. M-V 1998, S. 503, 613),
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBI. M-V, S. 149), dem Landes-
raumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016, dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg (RREP WM) vom 31.08.2011,
den Kapiteln 4.1 Siedlungsentwicklung und 4.2 Wohnbauflachenentwicklung im Rahmen
der Teilfortschreibung des RREP WM (TF SE) vom 7. Juni 2024 sowie dem Entwurf des
Kapitels 6.5 Energie im Rahmen der Teilfortschreibung des RREP WM (Stand 24.04.2024)
beurteilt.

Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele

Zur Bewertung hat der Entwurf zur 2. Anderung des B-Plan Nr. 16 ,Tarnewitzer Huk" der

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen bestehend aus Planzeichnung (Stand Méarz 2024) und

Begriindung vorgelegen.

5 st et homss Bl ek o Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen nimmt die Ausfuhrungen zu den vor-
anungsziel ist die Beschrankung der Ferienwohnungen innerhalb des bestehenden Allge- f f

meinengWohngebietes auf ein v<-3grtréigliches MaR. Dig:‘ Zulassigkeit von Ferienwohnungen gelegten Unterlagen und den PIanungSZIeIen zur Kenntnis.

soll entsprechend nach § 13a BauNVO geregelt werden. Zu diesem Zweck sollen die beiden

Teilbereiche des Bebauungsplanes nach der Art der baulichen Nutzung unterschieden wer-

den. Der westliche Teilbereich umfasst das WA 1 mit vier Mehrfamilienhausern. Der dstliche

Teilbereich besteht aus den WA 2 bis WA 6, die Einzel- sowie Doppelhauser beinhalten.

Anschrift:

Amt far ung und L g
Wismarsche StraBe 159, 19053 Schwerin
Telefon: 0385 588 89160

E-Mail: de
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Im WA 1 wird entsprechend festgesetzt, dass Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-

tige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fir Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und

Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulassig sind, um die Dauerwohnnutzung langfristig i . i i

sicherstellen zu kénnen. Die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen nimmt die Ausfiihrungen zu den vor-
Fir die WA 2 bis 6 wird festgesetzt, dass Betriebe des Beherbergungsgewerbes (ausge- i i

nommen Ferienwohnungen nach § 13a BauNVO), Anlagen fiir Verwaltungen, Gartenbau- QE|egten Unterlagen und den PlanungSZIelen zur Kenntnis.

betriebe und Tankstellen auch ausnahmsweise nicht zulassig sind. Daran ankntipfend wird

konkretisierend festgesetzt, dass in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 bis WA 6 Ferien-

wohnungen nach § 13a BauNVO ausnahmsweise zulassig sind, wenn sie der Hauptnutzung

in dem Gebaude baulich untergeordnet sind.

Im wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ist der Vorha-
benbereich bereits als Wohnbauflache dargestellt.

Raumordnerische Bewertung
Da mit der 2. Anderung weiterhin am urspriinglichen Planungsziel (Bereitstellung von Dau- . . . i i .
erwohnungen) festgehalten wird und lediglich ergénzende Festsetzungen zur Art der bauli- Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass raumordnerische Belange mit der vor-

chen Nutzung vorgenommen werden, um dieses Ziel auch langfristig sichern zu kénnen, ge|egten P|anung nicht berthrt werden.
werden die Grundziige der Planung nach raumordnerischen MaRstében nicht berihrt.

Bewertungsergebnis Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben keinen Zielen und

Dem Vorhaben stehen keine Ziele und Grundsatze der Raumordnung und Landesplanung =
5 Eoen, Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung entgegensteht.

AbschlieRende Hinweise
Die landesplanerische Stellungnahme bezieht sich auf die Ziele und Grundsatze der Raum-
ordnung und Landesplanung und greift der erforderlichen Priifung durch die zustandige Ge-

nehmigungsbehdrde nicht vor. Sie gilt nur solange, wie sich die Beurteilungsgrundlagen fir Der abschlieRende Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
das Vorhaben nicht wesentlich andern.

Die Gebietskorperschaft wird gebeten, dem Amt fir Raumordnung und Landesplanung
Westmecklenburg ein digitales Exemplar (Text- und Kartenteil) des rechtskraftigen Planes
zur Ubernahme in das Raumordnungskataster gem. § 19 LPIG zu (ibersenden.

Mit freundlichen GriiRen

Im Auftrag

Gez. Jana Eberle
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3L Landkreis Nordwestmecklenburg
( Der Landrat
.'. FD Bauordnung und Planung

Landkreis Nordwestmecklenburg = Postfach 1565 - 23958 Wismar Auskunft erteilt Ihnen Frau Gielow
Amt Kliitzer Winkel Zimmer 2.219 + Borzower Weg 3 - 23936 Grevesmiihlen
Fur die Gem. Ostseebad Boltenhagen Telefon 03841 3040 6314 Fax 03841 3040 86314

E-Mail h.gielow@nordwestmecklenburg.de
SchloRstrale 1
= Unsere Sprechzeiten
23948 Kiliitz Di  09:00 - 12:00 Uhr = 13:00 - 16:00 Uhr
Do 09:00 - 12:00 Uhr = 13:00 - 18:00 Uhr

Unser Zeichen
Grevesmiihlen, 12.07.2024

2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 der Gemeinde Ostseebad
Boltenhagen

hier: Stellungnahme der betroffenen Behorden des LK NWM auf Grund des
Anschreibens vom 17.06.2024, hier eingegangen am 18.06.2024

— Sehr geehrte Frau Burda,

Grundlage der Stellungnahme bilden die Entwurfsunterlagen zur Aufstellung der
2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 16 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen mit
Planzeichnung im MaRstab 1:750, Planungsstand 19.03.2024 und die dazugehdrige
Begriindung mit gleichem Bearbeitungsstand.

Die Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in den nachfolgenden Fachdiensten
bzw. Fachgruppen des Landkreises NWM:

FD Bauordnung und Planung FD Umwelt und Regionalentwicklung
= e Bauleitplanung ¢ Untere Wasserbehdrde
e Vorbeugender Brandschutz e Untere Immissionsschutzbehérde
e Untere Denkmalschutzbehérde e Untere Abfall- und
* Untere Bauaufsichtsbehorde Bodenschutzbehdrde
e Untere Naturschutzbehorde
FD Kreisinfrastruktur FD Ordnung/Sicherheit und
« StraBenaufsichtsbehorde StraBenverkehr
Seite 1/7
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« StraBenbaulasttrager .

Untere StralBenverkehrsbehérde

* Kommunalaufsicht

FD Recht und Kommunalaufsicht FD Offentlicher Gesundheitsdienst

FD Kataster und Vermessung

Die AuRerungen und Hinweise sind diesem Schreiben als Anlage beigefiigt, die in der

weiteren Bearbeitung zu beachten sind.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Gez. Gielow
SB Bauleitplanung

Landkreis Nordwestmecklenburg Telefon 03841 3040 0

Kreissitz Wismar Fax 03841 3040 6599
Rostocker Strale 76 E-Mail info@nordwestmecklenburg.de
23970 Wismar Web  www.nordwestmecklenburg.de

Bank
IBAN

cip

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
DE61 1405 1000 1000 0345 49
NOLADE21WIS
DE46NWMO00000033673
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Anlage

FD Bauordnung und Planung

Bauleitplanung

Nach Priifung der vorliegenden erneuten Entwurfsunterlagen wird gemaR § 4a Abs. 3
i. V. m. §4 Abs. 2 BauGB auf nachfolgende bauplanungsrechtliche Belange
hingewiesen, die in der weiteren Planbearbeitung der Gemeindevertretung zu
beachten sind:

I Allgemeines
Das Planungsziel der Gemeinde besteht darin in den WA 2-6 , neben dem
Dauerwohnen auch Ferienwohnungen ausnahmsweise zuzulassen, sofern diese
untergeordnet neben einer Dauerwohnung im Wohnhaus genutzt wird. Im WA 1 (
Mehrfamilienhauser) soll das Ferienwohnen jedoch ausgeschlossen bleiben. Damit
soll dem Charakter des Ostseebades entsprochen werden und gleichzeitig ein Teil der
rechtswidrigen Nutzung durch Anwendung des § 13a BauNVO auf den
Bebauungsplan geheilt werden. Dariiber hinaus werden Anderungen zur GRZ,
Baugrenze und Stellplatzen vorgenommen.
Ich weise darauf hin, dass unabhangig vom Bebauungsplan die Ferienwohnungen fiir
die Legalisierung einer Genehmigung bzw. isolierten Abweichung bediirfen.
Die Umnutzung einer Wohnung zur Ferienwohnung stellt eine genehmigungspflichtige
Nutzungsanderung dar. Die Uberpriifung des Ausnahmetatbestandes erfordert eine
entsprechende Antragstellung mit Begriindung.
Es ware von daher hilfreich, wenn die Gemeinde in ihrer Begriindung schon darlegen
wirde, bei wie vielen Ferienwohnungen sie den Ausnahmetatbestand noch als
gegeben ansieht. Die Begriindung lasst vermuten, dass dies theoretisch bei 17 bzw.
15 Ferienwohnungen der Fall sein kénnte. Ob damit noch von einer Ausnahme
auszugehen ist, zumal auch Abweichungen fir die Ausnahme als ,sonstige“ nicht
storende Gewerbebetriebe noch zu beriicksichtigen waren, ist zu bezweifeln bzw.
ware zu begriinden.
Es ware hilfreich, wenn die Bestandserhebung anonymisiert Bestandteil der
Begriindung gewesen ware.

IIl. Verfahrensvermerke, Rechtsgrundlagen, Prdambel

Ill. Planerische Festsetzungen

Planzeichnung:

Nutzungsschablone GRZ Die Erhohung der GRZ nur fiir das WA 4-6 ist stadtebaulich
zu begriinden. Nach meinem GIS sind auch die Flurstiicke im WA 2 und 3 nicht groRer
und waren unter dem Gleichbehandlungsgrundsatz ebenfalls anzupassen, sofern
keine stadtebaulichen Griinde diese Unterscheidung rechtfertigen.
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Die Gemeinde nimmt die nebenstehenden Ausflihrungen zur Kenntnis und
stimmt diesen zu.

Der Hinweis auf eine genehmigungspflichtige Nutzungsanderung wird zur
Kenntnis genommen. Dies ist jedoch durch den jeweiligen Eigentimer durch-
zufiihren und steht daher aufRerhalb des Einflussbereiches der Gemeinde.

Die Gemeinde kann den nebenstehenden Ausfilhrungen zum Ausnahmetatbe-
stand in Bezug auf Ferienwohnungen nur teilweise folgen. Zunéchst wird klar-
gestellt, dass die Gemeinde in der Begriindung keineswegs dargelegt hat, dass
17 bzw. 15 Ferienwohnungen zuzulassen waren. Es wurde in der Begriindung
beschrieben, dass die Gemeinde untergeordnete Ferienwohnungen als Ge-
bietsvertraglich betrachtet. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. Die Ge-
meinde halt es im Ubrigen auch nicht fur Sinnvoll, eine konkrete Anzahl zu be-
nennen, da es neben einer quantitativen Bewertung auch einer qualitativen Be-
wertung bedarf, ob eine ausnahmsweise zuldssige Nutzung noch Gebietsver-
traglich ist. Die quantitative und qualitative Bewertung ist unter Wirdigung der
jeweiligen Situation durch die Genehmigungsbehdrde vorzunehmen. Die Nen-
nung einer festen Zahl in der Begriindung erachtet die Gemeinde daher als
kontraproduktiv.

Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Bestandserhebung zur Kenntnis und
wird diesen bei zukiinftigen Planungen ggf. bertcksichtigen.

Zu Planzeichnung
Dem Hinweis wird gefolgt. Die GRZ wird fur die Allgemeinen Wohngebiete
WA 2 und WA 3 ebenfalls auf 0,4 angehoben.
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Planzeichenerkldrung:

Text - Teil B:

Zu1.2

Zur besseren Klarstellung empfehle ich folgende Formulierung:

In den allgemeinen Wohngebieten WA 2-6 sind Ferienwohnungen nach § 13 a
BauNVO nur ausnahmsweise zuldssig und nur, wenn sie der Hauptnutzung im
Gebaude baulich untergeordnet sind (§ 1 Abs.9 BauNVO).

1V. Begriindung
In der Begriindung sind die gegebenen Hinweise und Ergdanzungen einzustellen.

Vorbeugender Brandschutz
Keine Stellungnahme abgegeben.

Untere Denkmalschutzbehorde

auf Basis der eingereichten Unterlagen wurde festgestellt, dass keine Anderungen
vorzunehmen sind.

Untere Bauaufsichtsbehorde
Keine Stellungnahme abgegeben.

FD Umwelt und Regionalentwicklung
Untere Wasserbehorde

Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis, behdlt jedoch die gewahlte
Formulierung bei, die hinreichend bestimmt und verstéandlich ist. Der nebenste-
hende Formulierungsvorschlag erscheint zu umgangssprachlich.

Untere Denkmalbehdrde

Untere Wasserbehorde:

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme  weist auf  entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung beriicksichtigt werden miissen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Mit der 2. Anderung werden keine wasserwirtschaftlichen Belange beriihrt. Das
Plangebiet ist fir die Trinkwasserversorgung und fir die Schmutz - und
Regenwasserentsorgung offentlich erschlossen.
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anderungen vorzunehmen sind.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserrechtlichen Belange be-
ruhrt sind.
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Das Vorhaben wird nicht durch Trinkwasserschutzzonen bertiihrt.

Rechtsgrundlagen

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
LWaG Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

AwSV Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
BauGB Baugesetzbuch

Untere Immissionsschutzbehorde

Untere Immissionsschutzbehorde: Herr Faasch

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die Stellungnahme  weist auf  entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung beriicksichtigt werden miissen.

Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin.

Seitens der Unteren Immissionsschutzbehérde bestehen keine grundséatzlichen

Bedenken, Anmerkungen oder Versagensgriinde zum bzw. gegen den erneuten

Entwurf der Satzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen iiber die 2. Anderung des

Bebauungsplanes Nr. 16 ,Tarewitzer Huk®, da durch die beabsichtigte Reduzierung Es wird zur Kenntnis genommen dass keine Belange des Immissionsschutzes
der Anzahl an Ferienwohnungen innerhalb des Plangebietes auf ein vertragliches MaR !

keine Belange des Immissionsschutzes betroffen sind, die auf Ebene der verbindlichen betroffen sind.
Bauleitplanung einer Regelung bediirfen.

Untere Abfall- und Bodenschutzbehorde
Keine Stellungnahme abgegeben.

Untere Naturschutzbehorde

Untere Naturschutzbehérde: Frau Hamann

Die Stellungnahme weist auf erhebliche entgegenstehende Belange hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung kaum tberwindbar sind.

Die  Stellungnahme  weist auf entgegenstehende  Belange  hin,
die im Rahmen der bauleitplanerischen Abwagung bertiicksichtigt werden miissen.
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Aus Sicht der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege bestehen zur 2.
Anderung des B-Plans Nr. 16 der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen keine Hinweise
und Anregungen.

FD Recht und Kommunalaufsicht

Kommunalaufsicht
Keine Stellungnahme abgegeben.

FD Ordnung/Sicherheit und StraRenverkehr

Untere StraRenverkehrsbehorde

gegen das o. g. Vorhaben werden aus straRenverkehrsrechtlicher Sicht keine
Einwande erhoben.

FD Kreisinfrastruktur

StraBenaufsichtsbehorde

von Seiten der StraBenaufsichtsbehérde bestehen gemall § 10 StrWg-MV keine
Einwande zu o.g. Plananderung. Neue offentliche ErschlieBungsstraen sind nicht
geplant.

StraBenbaulasttrager

zur 0.g. B-Plananderung gibt es unsererseits keine Einwande.
Es sind keine StralRen und Anlagen in unserer Tragerschaft betroffen.

FD Offentlicher Gesundheitsdienst

zum o. g. Vorhaben gibt es aus unserer Sicht keine Einwande.

Abfallwirtschaftsbetrieb

Aus Sicht des Abfallwirtschaftsbetriebes hat die hier gegensténdliche 2. Anderung
keine Auswirkungen auf die Belange der Abfallentsorgung. Die Planung zielt hier
lediglich auf die zulassigen Nutzungsarten ab. Weiterhin sollen Korrekturen beim MafR
der baulichen Nutzung erfolgen (insb. Uberschreitung der Baugrenzen).
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Die Stellungnahme weist auf keine entgegenstehenden Belange hin. -

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht von Naturschutz und Land-
schaftspflege keine Hinweise oder Anregungen bestehen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus stral3enverkehrsrechtlicher Sicht
keine Einwénde erhoben werden.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der StraRenaufsichtsbehdrde

keine Einwande bestehen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stral3en und Anlagen des Stra-
Renbaulastragers betroffen sind.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des offentlichen Gesundheits-
dienstes keine Einwénde bestehen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung keine Auswirkungen auf die
Belange der Abfallentsorgung hat.
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Hierdurch wird das bestehende Problem der Befahrung der Strae ,Am Reek" mit den

P ‘ e . Aufgrund der bestehenden Eigentumsverhaltnisse, sieht die Gemeinde aktuell

allsammelfahrzeugen nicht behoben. Aufgrund der Verkehrsfiihrung der inneren X oo N . . .

GebietserschlieBung, dem vorhandenen Baumbestand sowie dem mittlerweile keine MOg|IChkeIt, bSpW- die Verkehrsflachen zu erweitern.

geanderten Fuhrpark kann die Abfallentsorgung fiir das Plangebiet nicht mehr

ordnungsgemal (d.h. gefahrlos und ohne Zeitverzug) gewahrleistet werden. Um die Zum Zeitpunkt der Entwurfserarbeitung waren die Standorte fur Behéaltersam-

R e melplatze nicht hinreichend genug konkretisiert um diese in die Planzeichnung
sprache mit dem Ordnungsamt des Amtes Kliitzer Winkel und dem Biirgermeister . . R s e .

der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen die Ausweisung von entsprechenden mit aufzunehmen. Da deramge Anlagen JedOCh grundsatZ“Ch innerhalb von

Behiltersammelplétzen an den Einmiindungen in das Plangebiet avisiert. Um dieser Verkehrsflachen zuldssig sind, steht die vorliegende Planung auch der Errich-

Entwicklung auch fiir kiinftige Anderungen im Plangebiet festzuhalten (insb. auch als tung von Beha|tersamme|p|atzen nicht entgegen.

Hinweis flir neue Grundstiickseigentiimer) wird um die Aufnahme von entsprechenden
Planzeichen in die Planzeichnung gebeten.

FD Kataster und Vermessung
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Landkreis Nordwestmecklenburg

Der Landrat

Fachdienst Ordnung / Sicherheit und StraRenverkehr
Fachgebiet StraBenverkehr und Fiihrerscheinwesen

Landkreis Nordwestmecklenburg - Postfach 1565 - 23958 Wismar Diese Auskunft erteilt hnen Frau Gruber

Landkreis Nordwestmecklenburg Zimmer7..;Langer i=25030
Telefon 038413040 3647 Fax 038413040 8 3647
E-Mail  l.gruber@nordwestmeckienburg.de

Fachdienst Bauordnung und Planung

Fachgebiet Bauleitplanung und Baukontrolle Unsers Offnungszelten
Di 09:00 - 12:00 Uhr - 13:00 - 16:00 Uhr

Do 09:00 - 12:00 Uhr - 13:00 - 18:00 Uhr

Unser Zeichen: 36.04./Gruber
Grevesmiihlen, 20.06.2024

Stellungnahme erneute Beteiligung 2. Anderung B-Plan Nr. 16 Boltenhagen
Ihr Schreiben vom 20.06.2024

Sehr geehrte Frau Oldenburg,

gegen das o. g. Vorhaben werden aus straRenverkehrsrechtlicher Sicht keine Einwénde Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus stralRenverkehrsrechtlicher Sicht
erhoben. keine Einwande erhoben werden.

Fir Ruckfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfiigung.
Mit freundlichen GriiRen

gez. L. Gruber
Sachbearbeiterin Stralenverkehrsbehérde
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Der Vorstand

" Landesforstanstalt
‘ a Mecklenburg-Vorpommern
g v

~

_Forstamt Grevesmihlen ;&%@&;; ~23936 Gostorf Forstamt Grevesmiihlen
Amt Kliitzer Winkel /(7= £/~ - -~ Beameitetvon: Jonathan Bomholdt
SchloBstrafe 1 / " Oy A / Telefon 03881 7599-0
23948 Kliitz / ) / Fax 03994 235-426
4 /  E-Mail: grevesmuehlen@lfoa-mv.de
/ 3\ /
\\/ 1) \, / /' Aktenzeichen:  7444.382-76
el a 3 (bitte bei Schriftverkehr angeben)
~ t. [
~8 /vy Gostorf, 1. Juli 2024

Forstrechtliche Stellungnahme zur Satzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
tiber die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ,, Tarnewitzer Huk“ im Rahmen
der Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR 4
Abs. 2 BauGB

Ihr Schreiben vom 17.06.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 17. Juni 2024 wurde das Forstamt Grevesmuhlen zur Stellungnahme zum o.
g. Bebauungsplan aufgefordert.

Im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstalt M-V nehme ich nach Prifung der o.g.
Unterlagen flr den Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Grevesmiihlen fiur den
Geltungsbereich des Bundeswaldgesetzes' und entsprechend § 2 des Waldgesetzes’ fiir das
Land Mecklenburg-Vorpommern nach Priifung des Sachverhaltes wie folgt Stellung:

Das forstrechtliche Einvernehmen fiir die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16
»Tarnewitzer Huk“ der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wird nicht erteilt.

Begriindung:
Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 ,Tarnewitzer Huk® der Gemeinde

Ostseebad Boltenhagen ist das Forstamt Grevesmihlen zustandiger Vertreter der
Landesforstanstalt.

Entsprechend der giiltigen Definition des Waldgesetzes fiir das Land Mecklenburg-Vorpommern
zahlen alle mit Waldgeholzen bestockten Flachen ab einer GroRe von 0,20 ha und einer mittleren
Breite von 25 m (Durchfiihrungsbestimmungen zu § 2 LwaldG M-V vom 3.7.2017) als Wald im
Sinne des Gesetzes.

‘Bunueswaldgesetz (BWaldG) vom 2. Mai 1975 (BGBI. | S. 1037), zuletzt geandert durch Artikel 112 des Gesetzes vom 10. August
2021 (BGBI. | S. 3436)

2Waluge.«mv.z fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790)

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforstanstalt Telefax: 03994 235-400 BIC: MARKDEF1150
Mecklenburg-Vorpommern E-Mail: zentrale@Ifoa-mv.de IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058

17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das forstrechtliche Einvernehmen

nicht erteilt wird.
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Nach Durchsicht der vorliegenden Unterlagen ist festzustellen, dass von dem Bebauungsplan Nr. . . .

16 ,Tarnewitzer Huk“ der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen Wald i. S. § 2 LWaldG betroffen ist. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Wald betroffen ist.
Bei den Geholzflichen sidlich des Geltungsbereichs in der Gemarkung Tarnewitz, Flur 2,

Flurstiick 35 und nordlich des Geltungsbereichs in der Gemarkung Tarnewitz, Flur 3, auf den

Flurstiicken 9/91 (tiw.) und 9/80 (tiw.) handelt es sich um Wald i. S. § 2 LWaldG.

GeméaR §20 Absatz 1 LWaldG M-V ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf und . . . ) A

Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 m zum Wald einzuhalten. Der Hinweis auf den gesetzlichen Waldabstand wird zur Kenntnis genommen.
Der Abstand bemisst sich im Falle der Errichtung einer baulichen Anlage von der Traufkante des

Waldes (lotrechte Projektion des Baumkronenaufenrandes) bis zur geplanten baulichen Anlage.

Die Waldflache sudlich des Geltungsbereichs wird in dem Entwurf der Planzeichnung vom

19.03.2024 nicht in dem aktuellen Ist-Zustand ausgewiesen und die Flache noérdlich des Die Waldkante des aktuellen Waldbestandes sowie die daraus resultierende

geitn:ngstbergichs wir_t_jmgar nich; ;tsssg%vzigs:n. Dliest wurde bereits in der Stellungnahme des Waldabstandsgrenze wurden nachrichtlich in die Planzeichnung bernommen.
orstamtes Grevesmuhien vom .00, argelegt. N . . .
Vor dem Hintergrund der sich fir die Anwohner ergebenden Rechtsfolgen aus dem Hierzu hat im NaChgang des Emgangs der nebenstehenden Ste”ungnahme emn
Landeswaldgesetz’ in Verbindung mit der gliltigen Waldabstandsverordnung* ist die Darstellung Austausch zwischen dem beauftragten Planungsb[]ro und dem Forstamt Gre-
der Waldflache in dem gegenwartigen Ausmaf sldlich des Geltungsbereichs unabdingbar. .. N . . .

Wenngleich sich fiir die Bestandsbebauung keine Auswirkungen ergeben, wirkt sich die aus der vesmuhlen stattgefunden. Der Mailverkehr wird im Anschluss an diese Stel-
Waldeigenschaft ergebende Regelung nach § 20 LWaldG M-V zum gesetzlichen Waldabstand Iungnahme dargelegt.

bei der zukinftigen Errichtung baulicher Anlagen (Nebenanlagen, etc.) unmittelbar auf den
Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes aus.

Das forstrechtliche Einvernehmen wird nicht hergestelit.

Mit fry lichen GriiRen
Irh Auftrag
/ |

S

[ ol
| Peter Rabe

\ Forstaylsleiter

/

B

‘Waldgeselz fur das Land (] ) (Lar - LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790)
'Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes baulicher Anlagen zum Wald
(Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 20. April 2005 (GVOBI. M-V 2005, S. 166), zuletzt geandert durch Verordnung vom
1. Dezember 2019 (GVOBI. M-V S. 808)

Vorstand: Manfred Baum Telefon: 03994 235-0 Bank: Deutsche Bundesbank
Landesforstanstait Telefax: 03994 235-400 BIC: MARKDEF1150
Mecklenburg-Vorpommem E-Mail: zentrale@Ifoa-mv.de IBAN: DE87 1500 0000 0015 0015 30
Fritz - Reuter - Platz 9 Internet: www.wald-mv.de Steuernummer: 079/133/80058

17139 Malchin Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883

12



Stellungnahme Behérde/T6B/Nachbargemeinde/Offentlichkeit

Abwagung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen|

AW: 2. And. B-Plan Nr. 16 Boltenh - Waldkante und Waldabstand imap://fuellberg%40pbh-wismar%2Ede@imap.strato.de:993/f...

lvon4

Betreff: AW: 2. And. B-Plan Nr. 16 Boltenhagen - Waldkante und Waldabstand
Von: Bornholdt Jonathan <Jonathan.Bornholdt@Ifoa-mv.de>

Datum: 25.07.2024, 12:52

An: 'Faber Fiillberg - Planungsbiiro Hufmann' <fuellberg@pbh-wismar.de>

Sehr geehrter Herr Fiillberg,

so sieht es gut aus. Sie konnen den Entwurf in dieser Form zur Beschlussfassung an die Gemeinde iibergeben.
Das forstrechtliche Einvernehmen wird im Rahmen der Beteiligung erteilt.

Mit freundlichen GriiBen

Im Auftrag

gez. Jonathan Bornholdt

Landesforst Mecklenburg-Vorpommern - Anstalt des 6ffentlichen Rechts -
Forstamt Grevesmiihlen

An der B 105

23936 Gostorf

Tel.: 03881/7599-0

Fax.: 03994/235-426

Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883

E-Mail-Dienststelle: grevesmuehlen@Ifoa-mv.de

Web: www.wald-mv.de

#DeinWaldProjekt und #LandesforstMV

A% Landesforst

b- Mecklenburg-Vorpommern

Allgemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit der Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern ist
mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten personlichen Daten verbunden.
Rechtsgrundlage hierfir ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der

Europaischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
Weitere Informationen erhalten Sie hier: https:/www.wald-mv.de/Datenschutz

Von: Faber Fiillberg - Planungsbiiro Hufmann <fuellberg@pbh-wismar.de>
Gesendet: Donnerstag, 25. Juli 2024 10:38

An: Bornholdt Jonathan <Jonathan.Bornholdt@Ifoa-mv.de>

Cc: Burda <a.burda@kluetzer-winkel.de>

Betreff: Re: 2. And. B-Plan Nr. 16 Boltenhagen - Waldkante und Waldabstand

WARNUNG: Diese E-Mail kam von auBerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und &ffnen Sie keine Anhénge, es

sei denn, Sie kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Sehr geehrter Herr Bornholdt,

den Waldbestand sowie die Waldabstandsgrenze habe entsprechend lhrer gestrigen Mail in die Planzeichnung

25.07.2024, 12:54

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das forstrechtliche Einvernehmen er-

teilt wird.
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eingezeichnet. Sofern Sie dem Arbeitsstand des angehangten Plans zustimmen kénnen, bzw. das forstrechtliche
Einvernehmen erteilen kénnen, wiirden wir die Unterlagen der Gemeinde fiir die Beschlussfassung tibergeben
wollen.

Vielen Dank vorab und beste GriiRe

Faber Fillberg

Am 24.07.2024 um 13:01 schrieb Bornholdt Jonathan:
Sehr geehrter Herr Fiillberg,

vielen Dank fiir Inre Nachricht.

Die angenommen Grenze im Stiden der Flache stimmt in der jetzigen Fassung. Der daraus
resultierende Waldabstand ist auch korrekt.

Die Grenze der Waldflache im Nordosten ware leicht anzupassen.

Ostlich des Geltungsbereichs (Flurstiicke 36/5 teilweise und 34) ist nach unserer Auffassung der
Bereich um das Wasserloch und der Teilbereich nérdlich davon nicht als Wald anzusprechen.

Ich hoffe, die zugegebenermaRen ,einfache” Skizze macht es etwas deutlicher.
Bei Nachfragen kénnen Sie sich gerne melden.
Mit freundlichen GriiBen

Im Auftrag

gez. Jonathan Bornholdt

Landesforst Mecklenburg-Vorpommermn - Anstalt des offentlichen Rechts -
Forstamt Grevesmiihlen

An der B 105

23936 Gostorf

Tel.: 03881/7599-0

Fax.: 03994/235-426

Amtsgericht Neubrandenburg HRA 2883

E-Mail-Dienststelle: grevesmuehlen@lfoa-mv.de

Web: www.wald-mv.de

QY% Landesforst

»_ Mecklenburg-Vorpommern
#DeinWaldProjekt und #LandesforstMV

Aligemeine Datenschutzinformation:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit der Landesforstanstalt Mecklenburg-
Vorpommern ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von lhnen ggf. mitgeteilten personlichen
Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfir ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europaischen Union in Verbindung mit § 4 Abs. 1

25.07.2024, 12:54
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Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V).
Weitere Informationen erhalten Sie hier:

o
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—---Urspriingliche Nachricht-----

Von: Faber Fiillberg - Planungsbiiro Hufmann <fuellberg@pbh-wismar.de>
Gesendet: Mittwoch, 24. Juli 2024 10:48

An: Bornholdt Jonathan <Jonathan.Bornholdt@Ifoa-mv.de>

Betreff: 2. And. B-Plan Nr. 16 Boltenhagen - Waldkante und Waldabstand

[glole |

[2lole | [el

[gTal_1 [el

[glol_1 [al

[alSTAT_1 el

WARNUNG: Diese E-Mail kam von auRerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und 6ffnen

25.07.2024, 12:54
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imap://fuellberg%40pbh-wismar%2Ede@imap.strato.de:993/f...

Sie keine Anhange, es sei denn, Sie kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.

Hallo Herr Bornholdt,

wie telefonisch besprochen, mochte ich Ihnen die tiberarbeitete Planzeichnung mit dem aktuellen
Waldbestand sowie dem Waldabstand von 30 m ibersenden. Ich m&chte Sie bitten, die
Planzeichnung im Hinblick auf die Belange der Forst zu prifen.

Viele Dank und mit freundlichen GriiRen

Faber Fiillberg

M. Sc. Faber Fiillberg

Planungsbiiro Hufmann
Stadtplanung fiir den Norden
Alter Holzhafen 8

D-23966 Wismar

Tel. 03841/470640-8

Fax 03841/470640-9
info@pbh-wismar.de
www.pbh-wismar.de

Mitgliedschaften: Architektenkammer M-V

M. Sc. Faber Fiillberg
fuellberg@pk mar.d

Planungsbiiro Hufmann
Stadtplanung fiir den Norden
Alter Holzhafen 8

D-23966 Wismar

Tel. 03841/470640-8

Mitgliedschaften: Architektenkammer M-V

25.07.2024, 12:54
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Von:

Gesendet: Sonntag, 14. Juli 2024 09:23

An: Burda, A. <a.burda@kluetzer-winkel.de>

Cc:

Betreff: Stellungnahme zur Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 "Tarnewitzer Huk"

Sehr geehrte Gemeinde,

Die Einschrdnkung auf 2 Wohneinheit stellt ein unbilligen Eingriff in die Rechte von
Eigentiimern da. Um dem Interesse von Eigentiimern sowie dem Interesse der Gemeinde zur
Vermeidung von sogenannten ,Rolladensiedlungen® nachzukommen, schlagen ich folgende

Erganzung vor:

Sollte nur 1 WA vorliegen, ist die teilweise Feriennutzung dann erlaubt, wenn drei
Kriterien erfiillt sind:

1. der Eigentiimer muB seinen ersten Wohnsitz in der Wohneinheit haben 2. die Vermietung

einzelner Zimmer ist dann zuldssig, wenn die Vermietung eine untergeordnete Fliche zu
Gesamtfldche darstellt 3. die Vermietungen nicht mehr als 180 Tage im Jahr erfolgen

Eine derartige oder dhnlich gelagert Regelung konnte den Rechtsfrieden geniige tun.
Mit der Bitte um Priifung und Beriicksichtigung verbleiben wir mit freundlichen GriiBen

Boltenhagen, 12.7.2024

Die Gemeinde weist darauf hin, dass mit der vorliegenden Anderung die Anzahl
der zulassigen Wohnungen in Wohngebauden in den Allgemeinen Wohngebie-
ten WA 2 bis WA 6 von einer auf zwei erhdht wurde. Die Gemeinde erkennt
daher keinen unangebrachten Eingriff in die Rechte von Eigentiimern. Viel
mehr wird den Eigentiimern zukinftig ein erhéhtes Nutzungsspektrum ermag-

licht.

Die Gemeinde bedankt sich fur den nebenstehende Vorschlag und nimmt die-
sen zur Kenntnis. Teilweise wurde dieser bereits beachtet. Zu den Kriterien im
Einzelnen:

1.

Mit der getroffenen Festsetzung, dass Ferienwohnungen untergeord-
net zulassig sind, wird eine derartige Situation, bei der der Eigentiimer
seinen Wohnsitz im gleichen Gebaude wie die Ferienwohnung hat, na-
hegelegt. Aufgrund einer fehlenden rechtlichen Ermachtigungsgrund-
lage, kann die Gemeinde keine Festsetzung, die der Forderung der
Stellungnahme entspricht, in einem Bebauungsplan treffen. Gemein-
den sind daran gebunden, dass Festsetzungen im Bebauungsplan ei-
nen sogenannten bodenrechtlichen Bezug aufweisen. Dies ist bei dem
vorgeschlagenen Kriterium nicht der Fall.

Mit der Festsetzung, dass Ferienwohnungen nur bei einer baulichen
Unterordnung unter der Hauptnutzung zuldssig sind, wird diesem Kri-
terium entsprochen.

Dies kann ebenfalls aufgrund einer fehlenden rechtlichen Erméachti-
gungsgrundlage nicht festgesetzt werden. Auch fiur diese Festsetzung
wirde es an einem bodenrechtlichen Bezug fehlen.
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Landkreis Nordwestmecklenburg
Der Landrat

Kataster- und Vermessungsamt Es wird klargestellt, dass die Stellungnahme des Kataster- und Vermessungs-
amtes der Gemeinde erst am 05.09.2024 Gbermittelt wurde.

Landkreis Nordwestmecklenburg Postfach 1565 23958 Wismar Auskunft erteilt Frau C. Haberer

Zimmer 2.311 Borzower Weg 3, 23936 Grevesmiihlen
Landkreis Nordwestmecklenburg Telefon 03841/ 3040-6222 Fax 03841/3040-86222
Stabsstelle Wirtschaftsférderung,
Regionalentwicklung und Planen
Postfach 1565 Unsere Sprechzeiten
23958 Wismar Di  09:00-12:00Uhr  13:00 - 16:00 Uhr
Do 09:00-12:00Uhr  13:00 - 18:00 Uhr
Unser Zeichen 2022-B1-0066
Grevesmiihlen, 17.05.2022

E-Mail  c.haberer@nordwestmecklenburg.de

Ihr Geschéftszeichen / Antrag vom
17.05.2022

Stellungnahme des KVA als TOB zum B-Plan
2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 "Tarnewitzer Huk"

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im B-Planbereich befinden sich diverse Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes.
Auf den Erhalt der Lagenetzpunkte ist zu achten. Falls die Punkte von BaumaRnahmen berihrt

werden, sind sie durch geeignete MaRnahmen zu sichern.Mit den Grenzpunkten der Flurstiicksgrenzen Es wird zur Kenntnis genommen dass sich diverse Aufnahme- und Siche-
muss gleichermaRen verfahren werden. . ! . . . .

rungspunkte des Lagenetzes im Plangebiet befinden. Ein entsprechender Hin-
weis wird in den Bebauungsplan aufgenommen.

Bei Beschadigung oder Verlust der Punkte ist der Verursacher verpflichtet, sie auf eigene Kosten durch
einen Offentlich bestellten Vermessungsingenieur oder durch das Kataster- und Vermessungsamt
wieder herstellen zu lassen.

Hinweis: Die Ubereinstimmung der Planungsunterlagen mit dem aktuellen
Liegenschaftskataster wurde nicht gepriift.

Fur eventuelle Rickfragen stehe ich lhnen gerne zur Verfliigung.

Mit freundlichen GriiRen

Im Auftrag

C. Haberer

Landkreis Nordwestmecklenburg Telefon 03841 3040 0 Bank  Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
Kreissitz Wismar Fax 03841 3040 6599 IBAN  DE61 1405 1000 1000 0345 49;
Rostocker Str. 76 E-Mail info@nordwestmecklenburg.de BIC NOLADE21WIS

23970 Wismar Web  www.nordwestmecklenburg.de Cio DE46NWMO00000033673
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Die Festpunktibersicht wird zur Kenntnis genommen.

o)

‘wpavz n
asseiainz ayoenZ audiaaval ko ‘uste x|
0 BUNDE IS TS0 TSI 15 NS JesnQ|

A WICSeg0D o

B

0005} €0 qeIsgep |
Jusisieqnpjundisey
AW E 65 SEE0 )

€6 |zee

Stellungnahme Behérde/T6B/Nachbargemeinde/Offentlichkeit

19



	Vorlage
	Anlage  1 2. Ä. B16 Boltenhagen Beschluss 5 9 24
	Anlage  2 2Ä B16 Boltenhagen Beschluss_neu
	Anlage  3 Boltenhagen 2.Ä B 16_Abwägung_neu

